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1. Mitteilungen 

 

Geschäftsordnung 

Ratspräsident Dieter Kläy: Das Wort wird nicht verlangt. Die Trak-

tandenliste ist in der vorliegenden Form genehmigt. 

 

Antworten auf Anfragen 

Ratspräsident Dieter Kläy: Der Regierungsrat hat uns die Antworten 

auf fünf Anfragen zugestellt: 

– KR-Nr. 101/2019, Der ZKB-CEO und der Rahmenvertrag 

 Stefan Schmid (SVP, Niederglatt) 

– KR-Nr. 112/2019, Zürcher Kantonalbank Österreich AG und der 

Verweis auf das AAA-Rating aus der kantonalen Staatsgarantie 

 Daniel Häuptli (GLP, Zürich) 

– KR-Nr. 119/2019, Flugreisen an Volks-, Berufs- und Mittelschulen 

im Kanton Zürich 

 Beat Habegger (FDP, Zürich) 

– KR-Nr. 125/2019, Durchsetzung von gesetzeskonformen Alters-

heim-Preisen 

 Pierre Dalcher (SVP, Schlieren) 

– KR-Nr. 138/2019, Aufträge an private Firmen im Asylwesen 

 Hannah Pfalzgraf (SP, Mettmenstetten) 
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Ratsprotokoll zur Einsichtnahme 

Auf der Webseite des Kantonsrates ist einsehbar: 

– Protokoll der 7. Sitzung vom 17. Juni 2019, 8.15 Uhr 

 

Zuweisung von neuen Vorlagen 

Zuweisung an die Kommission für Bildung und Kultur: 

– Beschluss des Kantonsrates über die Genehmigung der Wahl der 

Mitglieder der Berufsbildungskommission für die Amtsdauer 

2019–2023 

Vorlage 5556 

Zuweisung an die Kommission für Staat und Gemeinden: 

– Moratorium für das E-Voting 

 KR-Nr. 159/2018 

– Bürgerrecht, Erhöhung der Wohnsitzfristen 

 KR-Nr. 190/2018 

 

 

2. Ersatzwahl eines Mitglieds des Steuerrekursgerichts (60%) 

für den zurückgetretenen Marcus Thalmann 

Antrag der Interfraktionellen Konferenz 

KR-Nr. 207/2019 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Diese Wahl wird gemäss Paragraf 13 des 

Kantonsratsgesetzes im geheimen Verfahren durchgeführt.  

 

Markus Bischoff (AL, Zürich), Präsident der Interfraktionellen Konfe-

renz (IFK): Die Interfraktionelle Konferenz schlägt Ihnen zur Wahl vor:  

 

  Hans Heinrich Knüsli, GLP, Zollikon. 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Wird der Vorschlag vermehrt? Das ist nicht 

der Fall. Dann schreiten wir zur Wahl. Die Tür ist zu schliessen und die 

Anwesenden sind zu zählen. Ich mache darauf aufmerksam, dass auf 

der Tribüne und im Ratssaal ein Foto- und Filmverbot herrscht.  

Wir gehen folgendermassen vor: Die Stimmenzähler verteilen auf mein 

Zeichen hin die Stimmzettel und sammeln diese auf mein Zeichen hin 
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wieder ein. Sie sind gebeten, an Ihren Plätzen zu bleiben, bis ich das 

Zeichen geben kann, dass alle Stimmzettel eingesammelt sind.  

Es sind 158 Ratsmitglieder anwesend. Die Wahlzettel können jetzt aus-

geteilt werden.  

Ich bitte die Stimmenzähler, die Wahlzettel wieder einzusammeln. Wir 

werden die Auszählung hier im Ratssaal durchführen. 

 

Die geheim vorgenommene Wahl ergibt folgendes Resultat: 

Anwesende Ratsmitglieder .......................................... 158 

Eingegangene Wahlzettel ............................................ 156 

Davon leer ....................................................................... 2 

Davon ungültig ................................................................ 0 

Massgebende Stimmenzahl ......................................... 154 

Absolutes Mehr ............................................................. 78 

Gewählt ist Hans Heinrich Knüsli mit .......... 148 Stimmen 

Vereinzelte ....................................................... 6 Stimmen 

Gleich massgebende Stimmenzahl von ......... 154 Stimmen 

 

Die Wahl ist zustande gekommen und ich gratuliere Hans Heinrich 

Knüsli ganz herzlich zu seiner ehrenvollen Wahl und wünsche ihm Er-

folg und Befriedigung in seinem Amt. (Applaus.) Die Tür kann geöffnet 

werden. 

 

Das Geschäft ist erledigt.  

 

 

3. Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) 

Antrag des Regierungsrates vom 7. Februar 2018 und geänderter An-

trag der Kommission für Planung und Bau vom 30. April 2019 

Vorlage 5434a 

 

Andrew Katumba (SP, Zürich), Präsident der Kommission für Planung 

und Bau (KPB): Seit dem 1. Mai dieses Jahres gilt für den ganzen Kan-

ton Zürich ein Einzonungsstopp. Nach dem revidierten Raumplanungs-

gesetz 2014 erhielten die Kantone vom Bundesrat fünf Jahre Zeit, ihre 

zum Teil überdimensionierten Bauzonen zurückzuzonen, ihre Richt-

pläne anzupassen und Gesetze für den Mehrwertausgleich einzuführen. 
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Dieses Ziel hat der Kanton Zürich nun knapp verpasst, und zwar nicht, 

weil die zuständige KPB-Kommission zu lange legiferierte, sondern 

weil uns für die Beratungen lediglich ein Jahr zur Verfügung stand. 

Diese zwölf Monate hatten wir für den nun vorliegenden und breit ab-

gestützten Kompromiss auch zwingend benötigt. 

Ich führe aus: Am 3. März 2013 hat die Schweizer Stimmbevölkerung 

mit 63 Prozent das neue Raumplanungsgesetz angenommen. Die Be-

völkerung im Kanton Zürich nahm die Vorlage sogar mit 71 Prozent 

Ja-Stimmen sehr deutlich an. Somit bekräftigte sie erneut den eidgenös-

sischen Verfassungsauftrag, wonach die Nutzung des Bodens und die 

Besiedelung des Landes nach zweckmässigen und haushälterischen 

Kriterien zu erfolgen hat.  

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und des steigenden Bedarfs an 

Wohn-, Gewerbe-, Lehr- und Infrastrukturflächen sowie den veränder-

ten Lebensgewohnheiten ist auch in den nächsten Jahren mit einer regen 

Bautätigkeit in unserem Kanton zu rechnen. Die Siedlungsentwicklung 

nach innen gewinnt daher zunehmend an Bedeutung. Paradoxerweise 

hat gerade der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur die Zersiedelung in 

unserem Kanton verstärkt.  

Mit der Gesamtrevision des Richtplans hat der Kanton Zürich 2014 die 

notwendigen Leitplanken gesetzt, um das Wirtschafts- und Bevölke-

rungswachstum durch verdichtetes Bauen in den bestehenden Bauzo-

nen aufzunehmen. Das im Richtplan enthaltene Raumordnungskonzept 

des Kantons gibt vor, dass 80 Prozent des Wachstums auf die Hand-

lungsräume «Stadtlandschaften» und «urbane Wohnlandschaften» ent-

fallen sollen. Die Umsetzung gestaltet sich jedoch anspruchsvoll. So 

lehnte die Bevölkerung in verschiedenen Gemeinden teilweise höhere 

Dichten ab. Es gibt zahlreiche Vorbehalte und Ängste gegenüber ver-

dichtetem Bauen. Mit dem Bericht «Akzeptanz der Dichte» untersuchte 

das Amt für Raumentwicklung daher unter welchen Voraussetzungen 

die Bevölkerung ein verdichtetes Bauen generell akzeptieren würde. 

Zusammengefasst könnte man feststellen, dass die Akzeptanz für ver-

dichtetes Bauen an in Städten und urbanen Stadtlandschaften grösser ist 

und auf dem Land in der Tendenz eher abnimmt.  

Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Wohnkosten, das Angebot 

an Kultur und Vergnügen, Naherholung sowie Lärm sind ausschlagge-

bende Kriterien, wo die Menschen im Kanton Zürich künftig wohnen 

möchten. Denn der Kanton Zürich steht bezüglich der Raumentwick-

lung vor grossen Herausforderungen. Allein zwischen 2005 und 2010 

ist die Bevölkerung um rund 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 
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gewachsen. Bis 2040, also bis in 20 Jahren, rechnet das Statistische Amt 

mit einem Bevölkerungswachstum von rund 360'000 Menschen. Dies 

entspricht in etwa der drei Mal der Bevölkerung der Stadt Winterthur 

oder rund 20 Mal der Bevölkerung der Stadt Bülach. Die Bevölkerung 

in unserem Kanton wächst nicht nur, sie wird auch älter. Gleichzeitig 

verändern sich damit Lebensstile und Haushaltsstrukturen und damit 

auch die Anforderungen an die künftige Siedlungsentwicklung.  

Es braucht daher verstärkte Anstrengungen für einen sorgfältigen Um-

gang mit unserem Grund und Boden, da dieser nicht unbeschränkt zur 

Verfügung steht. Der Regierungsrat hat die Herausforderungen bereits 

erkannt und im Jahr 2011 die Erarbeitung einer langfristigen Raument-

wicklungsstrategie in Auftrag gegeben. Darin hält er explizit fest, dass 

die Steuerung der Raumentwicklung eine Gemeinschaftsaufgabe ist 

und massgeblich in der Zusammenarbeit von Staat, Gemeinden aber 

auch Privaten erfolgt. Eine zentrale Fragestellung lautet: Wie kann das 

Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum aufgenommen werden und 

dabei gleichzeitig die hohe Standort- und Lebensqualität erhalten wer-

den? 

Die Raumentwicklung führt zu mehr Kosten für die Kommunen, die 

von den Verursachern heute nur ungenügend mitgetragen werden. Ein 

Ansatzpunkt, um die Mehrbelastungen durch das Wachstum abzufe-

dern bietet der Mehrwertausgleich nach RPG (Raumplanungsgesetz). 

Der neu für alle Kantone obligatorische Mehrwertausgleich von Pla-

nungsmehrwerten erhöht die Kostenwahrheit. Er wurde so ausgestaltet, 

dass er die erwünschte Raumentwicklung nach innen unterstützen soll.  

Für die Gemeinden und insbesondere für die Städte ist der nun vorlie-

gende Kompromissvorschlag von grosser Bedeutung. Gemäss Bund 

und Kanton sollen, wie eben erwähnt, 80 Prozent des Bevölkerungs-

wachstums von Städten und Agglomerationen absorbiert werden. Sie 

tragen somit auch die Mehrkosten, zum Beispiel für den Bau von Schul-

häusern, Parkanlagen oder Verkehrsinfrastrukturen. Die Städte und na-

mentlich die Stadt Zürich setzen seit Jahren «städtebauliche Verträge» 

ein. Mit der bewährten und geduldeten Vertragspraxis regeln die Kom-

munen mit der Bauherrschaft, wie, wo und wann der Mehrwert inves-

tiert wird. Die Mehreinnahmen werden häufig dort eingesetzt, wo auch 

die Mehrlasten anfallen. Somit können mit den Abgaben Massnahmen 

in der unmittelbaren Umgebung mitfinanziert werden. Davon profitie-

ren nicht nur die Bevölkerung und die öffentliche Hand, sondern auch 

die Bauherrschaften, da sie ebenfalls direkt von einem attraktiven Um-

feld profitieren und sie somit den Wert ihrer Liegenschaften indirekt 

mitgestalten können.  
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Der vorliegende Kompromissvorschlag berücksichtigt beide Ansprü-

che: Angemessenheit vom Abgabesatz und Einsatz von den Mittel dort, 

wo sie ausgeglichen werden. Durch eine grosszügige Ausnahmerege-

lung werden in der Vorlage auch Eigentümerinnen und Eigentümer von 

kleineren Liegenschaften geschützt. Dies dürfte auch erklären, warum 

der jetzt vorliegende Kompromiss von einer breiten Allianz gestützt 

wird. 

Die vorliegende Gesetzesvorlage ist ein breit abgestützter Kompromiss 

von Politik, Gemeinden aber auch von Verbänden. Es bedurfte zahlrei-

cher intensiver Verhandlungen vor und hinter der Kulisse. Nach gut ei-

nem Jahr äusserst intensiver Kommissionsberatungen zu einer – kann 

man sagen – schwierigen und politisch sehr umstrittenen Materie kann 

ich Ihnen nun eine Vorlage präsentieren, die von sämtlichen in der 

Kommission vertretenen Parteien mitgetragen wird.  

Im Detail stützt sich der Kompromiss folgende zentrale Eckwerte: 

Einzonungen: Die Mehrwertabgabe für Einzonungen beträgt unverän-

dert 20 Prozent des Mehrwerts. Unter einem Mehrwert von 30'000 

Franken wird jedoch keine Abgabe erhoben. Somit werden die minima-

len Bundesvorgaben erfüllt. Die Erträge fliessen in einen kantonalen 

Mehrwertausgleichsfonds. Dieser entschädigt die Gemeinden bei Aus-

zonungen und unterstützt Massnahmen der Raumplanung von Kanton, 

Regionen und Gemeinden.  

Zur Auf- und Umzonung: Bei Auf- und Umzonungen können die Ge-

meinden eine Abgabe von höchstens 40 Prozent des um 100'000 Fran-

ken gekürzten Mehrwerts vornehmen. Dieser Satz von null bis 40 Pro-

zent erlaubt es den Gemeinden, ihre sehr unterschiedlichen Bedürfnisse 

individuell wahrzunehmen. Die Gemeinden können mit den Bauherren 

die Mehrwertabgabe nach wie vor über individuelle städtebauliche Ver-

träge regeln. Der Ausgleich kann von der aufgrund des Mehrwerts ge-

schuldeten Abgabe auch abweichen. Eine Minderheit beantragt eine 

Abgabe von 20 bis 50 Prozent mit einer Reduktion um 50'000 statt 

100'000 Franken.  

Die Gemeinden regeln den Ausgleich in ihren Bau- und Zonenordnun-

gen und sind für die Bemessung und Festlegung und den Einzug der 

Abgaben zuständig. Im Sinne einer gleichmässigen Bemessung stellt 

der Kanton den Gemeinden ein Tool zur Verfügung, womit sie eine 

schematische, formelmässige Bewertung der Liegenschaften vorneh-

men können.  



8 

Die Erträge sollen entgegen der Vorlage der Regierung vollständig bei 

den Gemeinden bleiben und in einen kommunalen Mehrwertaus-

gleichsfonds fliessen. Die Mittel sollen für die kommunalen Planungs-

massnahmen entsprechend verwendet werden.  

Im Sinne einer Vereinfachung der Erhebung werden von den Gemein-

den Freiflächen von 1200 bis 2000 Quadratmeter festgelegt. Es wird so 

sichergestellt, dass die rund 75 Prozent Bagatellfälle in der Regel gar 

nicht erst erfasst werden müssen. Beträgt der mutmassliche Mehrwehrt 

eines kleineren Grundstücks an einer erstklassigen Lage jedoch mehr 

als 250'000 Franken, so kann der Mehrwert auf Antrag der Gemeinde 

trotzdem bemessen und erhoben werden. Eine Minderheit möchte die 

Freiflächen komplett streichen und begründet dies mit dem Egalitäts-

prinzip. 

Und um die Gesetzesvorlage noch vollends abzurunden und der Regie-

rung nicht unnötig Steine in den Weg zu legen, haben sich die Kompro-

missparteien letzte Woche darauf geeinigt, die Verordnung nun doch 

nicht dem Kantonsrat zur Genehmigung unterbreiten zu lassen. Sie un-

terstützen hiermit den Minderheitsantrag der GLP. Dies entspricht auch 

dem staatspolitischen Verständnis einiger hier anwesenden Kantonsrä-

tinnen und Kantonsräte, die sich für eine saubere Aufgaben- und Ge-

waltentrennung von Exekutive und Legislative eingesetzt haben. Und 

man darf sagen: Dies ist durchaus auch im Interesse grösserer Bauher-

ren und Investoren in unserem Kanton. 

Im Namen der Kommission danke ich der Verwaltung für die ausge-

zeichnete administrative Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 

in den intensiven zwölf Monaten.  

Als Präsident der vorberatenden Kommission beantrage ich dem Rat, 

die Gesetzesvorlage anzunehmen und bis auf denjenigen zum eben er-

wähnten Paragrafen 27 Absatz 5 alle Minderheitsanträge abzulehnen. 

Besten Dank. 

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Ja, wir stehen vor einem her-

ausfordernden Gesetzgebungsprozess. Die SVP stellt sich grundsätz-

lich gegen neue Gebühren und Abgaben, wir setzen uns für einen mo-

deraten Staat ein, der den Bürgerinnen und Bürgern Freiheit lässt und 

Sicherheit bietet. Dieses Gesetz steht für uns quer in der Landschaft. 

Die SVP steht aber auch klar für unsere schweizerische Demokratie ein 

und anerkennt die Entscheide des Souveräns. Und mit der Annahme der 

Referendumsabstimmung am 3. März 2013 wurde eben das revidierte 
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Raumplanungsgesetz angenommen und per 1. Mai 2014 samt den da-

zugehörigen Verordnungen in Kraft gesetzt, mit einer Übergangsfrist 

von fünf Jahren bis zur Einführung der Mindestvorgaben über den Aus-

gleich von planungsbedingten Mehr- und Minderwerten. Nach Ablauf 

dieser Frist – sie ist am 30. April 2019 abgelaufen, wir haben es vom 

Kommissionspräsidenten gehört – haben wir im Kanton Zürich de facto 

ein Einzonungsverbot. 

Das Ziel des MAG ist unter anderem der haushälterische Umgang mit 

der Ressource Boden. Der Kanton Zürich ist diesbezüglich im interkan-

tonalen Vergleich einen Schritt voraus. Mit der Verabschiedung der 

Richtplanrevision haben wir hier die Aufgaben gemacht und das Sied-

lungsgebiet trotz weiterem Wachstum reduziert. In Zukunft muss ver-

mehrt verdichtet gebaut werden und müssen die Ausnützungsziffern er-

höht werden. Nur so können die Vorgaben des Richtplans eingehalten 

werden, und die 80 Prozent des Bevölkerungswachstums können tat-

sächlich im Siedlungsgebiet aufgenommen werden. Aber alle wollen 

verdichten, nur nicht vor der eigenen Tür. Konkret werden die Aufzo-

nungen in den Gemeinden die grossen Herausforderungen, und da stel-

len wir nun auch bereits die ersten grossen Differenzen fest: Während 

in den Städten die Aufzonungen teilweise beträchtliche Mehrwerte aus-

lösen, sind diese in den ländlichen Gemeinden verhältnismässig gering. 

Hohe Abgaben wären hier kontraproduktiv und könnten gar dazu füh-

ren, dass nicht aufgezont wird. Wir begrüssen daher ausdrücklich die 

jetzt vorliegende Fassung, dass es den Gemeinden freigestellt ist, eine 

Mehrwertabgabe bei Aufzonungen einzuführen. Auch begrüssen wir 

explizit die Freiflächen von 1200 bis 2000 Quadratmeter und den Frei-

betrag von 100'000 Franken. Wir sind überzeugt: Das hilft in der prag-

matischen Umsetzung, reduziert den Streitwert und trägt wesentlich zur 

Akzeptanz bei. Die Gelder aus Abgaben und der Einzonung fliessen in 

einen kantonalen Mehrwertausgleichsfonds. Die Mittel sollen in erster 

Linie für den Erhalt der Ressource Boden als Landwirtschaftsland ein-

gesetzt werden. Bekanntlich verfügt der Kanton Zürich bereits jetzt 

schon nicht mehr über die notwendigen Fruchtfolgeflächen gemäss 

Sachplan Fruchtfolgeflächen des Bundes. Die Gelder sollen demnach 

prioritär für Auszonungen, Aufwertungen von Böden oder auch für 

Rückbauten von nicht mehr zonenkonformen Bauten in der Landwirt-

schaftszone verwendet werden. Die SVP wird scharf beobachten, ob 

diese Gelder korrekt eingesetzt werden.  

Der kommunale Mehrwertausgleichsfonds ist für kommunale Pla-

nungsmassnahmen gemäss Artikel 3 des Raumplanungsgesetzes vorge-
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sehen. Die Gemeindeordnungen müssen nun alle angepasst werden, da-

mit die Zuständigkeiten klar sind. Die SVP wird sich auch auf kommu-

naler Ebene dafür einsetzen, dass die Mittel zweckgebunden eingesetzt 

werden und nicht im allgemeinen Steuertopf untergehen. Noch ein 

Wort zu den städtebaulichen Verträgen: Wir begrüssen diese bewährte 

Möglichkeit, unterstützen aber auch ausdrücklich die Ausstiegsklausel.  

Ja, so kann Gesetzgebung eben auch gehen: Der vorliegende Kommis-

sionsantrag – wir haben es vom Kommissionspräsidenten gehört – 

wurde von verschiedenen Interessengruppen, wie HEV (Hauseigentü-

merverband), Mieterverband, GPV (Gemeindepräsidentenverband), 

Städteverband, institutionelle Anleger und Parteienvertreter, ausgehan-

delt. Was nun vorliegt, ist also ein breit abgestützter Kompromiss. Die-

ser hatte auch zur Folge, dass die Initiative für den gemeindefreundli-

chen Mehrwertausgleich (Vorlage 5498) zurückgezogen wurde. 

Die SVP steht hinter dem Kompromissvorschlag und wird auf das Ge-

setz eintreten. Wir werden die Minderheitsanträge der GLP ablehnen, 

verzichten aber auf die Genehmigungspflicht der Verordnung durch 

den Kantonsrat.  

 

Jonas Erni (SP, Wädenswil): Wenn nach einer Verhandlung über ein 

politisches Geschäft alle Seiten ein bisschen unzufrieden sind, dann 

kann man sich sicher sein: Es ist ein guter Kompromiss. Und genau so 

einen guten Kompromiss können, ja müssen wir heute beschliessen. 

Das Raumplanungsgesetz hält die Kantone bereits seit dem 1. Januar 

1980, also seit bald 40 Jahren an, einen angemessenen Ausgleich für 

planungsbedingte erhebliche Vor- und Nachteile zu schaffen. Vielerorts 

wurde dieser Ausgleich jedoch nie eingeführt. Erst seit dem 1. Mai 2014 

hat sich der Wind gedreht durch den klaren Volksentscheid und die da-

mit verbundene Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. 

Der bisherige Widerstand gegen einen fairen Mehrwertausgleich war 

umso erstaunlicher, da von einem fairen Mehrwertausgleich vor allem 

auch die Steuerzahlenden profitieren, weil viele der Mehrkosten mit der 

Abgabe beglichen werden können statt wie bisher mit allgemeinen 

Steuermitteln. Es ist deshalb allerhöchste Zeit, ein faires Mehrwertaus-

gleichsgesetz im Kanton Zürich zu realisieren. 

Leider ging die Regierungsvorlage nicht annähernd in die richtige Rich-

tung, sondern wollte nur gerade die Bundesvorgaben umsetzen und ein 

paar Brosamen für die Gemeinden bei Aus- und Umzonungen ermögli-

chen. Auch die zahlreichen Vernehmlassungsantworten, im Speziellen 



  11 

auch von den Gemeinden, ignorierte die damalige Regierung konse-

quent. Wir, die SP, erachten nach wie vor 50 Prozent als Idealvariante, 

als fairsten Prozentsatz für einen Mehrwertausgleich. Doch gleichzeitig 

nehmen wir unsere politische Verantwortung wahr und stellen uns voll 

und ganz hinter den vorliegenden Kompromiss. Denn das Mehrwert-

ausgleichsgesetz ermöglicht mehr Gerechtigkeit für die Gemeinden und 

mehr Gerechtigkeit für die Steuerzahlenden. Realistische Schätzungen 

gehen von Milliardenbeträgen aus, die der Staat privaten Grundbesit-

zern in den vergangenen Jahren geschenkt hat. Man muss sich das ein-

mal vorstellen: Wir reden hier von tausenden von Millionen, die der 

Allgemeinheit zugutekommen würden und die Sparrunden der letzten 

Jahre überflüssig gemacht hätten. Diese Mehrwerte entstanden und ent-

stehen auch weiterhin, indem günstiges Landwirtschaftsland durch ei-

nen politischen Entscheid neu der Bauzone zugewiesen wird oder Land 

auf- oder umgezont wird. Dadurch entstehen für den Grundeigentümer 

innerhalb von Sekunden und ohne sein Zutun riesige Gewinne. Es ist 

nun eigentlich selbstverständlich, dass die politische Gemeinde, welche 

den Mehrwert somit erst möglich macht, anteilig an diesem beteiligt 

wird. Denn bei einer Überbauung desselben Grundstückes entstehen 

der Gemeinde immer massive Mehrkosten für Infrastruktur, Bildung 

und weitere staatliche Aufgaben, die entsprechend von der Allgemein-

heit finanziert werden müssen.  

Mit dem vorliegenden Kompromiss sind die Gemeinden nun relativ 

frei, einen Ausgleichssatz bei Auf- und Umzonungen in ihrem eigenen 

Ermessen zu bestimmen. Die ursprüngliche eingrenzende und überre-

gulatorische Regierungsvorlage widersprach zudem dem Subsidiari-

tätsprinzip und beschädigte die Gemeindeautonomie auf unzulässige 

Art und Weise. Und sie hätte vor allem die Verdichtung in den Städten 

in einem gravierenden Ausmass verhindert. Denn die Städte hätten, 

falls sie nicht wie bisher mittels städtebaulicher Verträge ohne Ein-

schränkungen ihre Städtebaupolitik gestalten können, öfters ganz an-

ders auf Mehrausnutzungen und wirksame Verdichtungen verzichtet, 

da die entstehenden Mehrkosten für die Allgemeinheit aufgrund des 

eingeschränkten Mehrwertausgleichs nicht mehr gedeckt werden könn-

ten. Gerade bei Auf- und Umzonungen leisten die Gemeinden sehr viel 

beziehungsweise alles, was für den entstehenden Mehrwert ausschlag-

gebend ist, angefangen bei den politisch geschaffenen Mehrnutzungs-

möglichkeiten bis hin zur notwendigen Infrastruktur, die durch die ent-

stehende Verdichtung notwendig wird. Bis heute lief dieser Prozess ge-
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treu dem Motto «Gewinne für Privat, die Kosten dem Staat». Diese ver-

altete Denkweise gilt es mit der vorliegenden Gesetzesvorlage zu 

durchbrechen.  

Den grundsätzlich gerechtfertigten Anträgen der GLP können wir aus 

den bereits erwähnten Gründen nicht zustimmen, denn sie würden dem 

Ziel einer breit abgestützten Kompromisslösung sowie vor allem auch 

einer zügigen Realisierung der Vorlage und damit auch der Rechtssi-

cherheit für alle Beteiligten im Wege stehen. Von der Baudirektion er-

warten wir, dass den Gemeinden die nötige Unterstützung angeboten 

wird, damit die kommunale Umsetzung auch wirklich realisiert werden 

kann. Es braucht deshalb eine Informationsoffensive des Kantons, da 

die Komplexität des Mehrwertausgleichsgesetzes vor allem für kleinere 

Gemeinden nicht zu unterschätzen ist.  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die gute Zu-

sammenarbeit zugunsten dieses fairen Kompromisses. Auch persönlich 

freue ich mich sehr über diesen einmaligen Kompromiss, dem wir hier 

und heute grossmehrheitlich zustimmen können. Besten Dank.  

 

Christian Müller (FDP, Steinmaur): Wir befinden heute über ein Ge-

setz, welches wir aufgrund der Umsetzung von Bundesvorgaben ein-

führen müssen. Wie meistens in solchen Situationen legt der Kanton 

Zürich auch hier noch etwas drauf. Dass es auch ohne weitere Vorgaben 

ginge, haben andere Kantone bewiesen. So ist es auch nicht erstaunlich, 

dass die Beratung des Gesetzes einige Zeit in Anspruch genommen hat, 

womit wir letzten Endes die Zeitvorgabe des Bundes nicht mehr einhal-

ten konnten und nun einmal mehr mit einem Moratorium für Neueinzo-

nungen leben müssen. Umso wichtiger war es deshalb, das Gesetz so 

auszugestalten, dass alle involvierten Interessengruppen und Parteien 

mit den Regelungen leben können und ein Referendum möglichst ver-

mieden werden kann.  

Der nun zur Beratung stehende Gesetzesentwurf wird diesen Erwartun-

gen gerecht. Der ausgehandelte Kompromiss, also der Antrag der Kom-

mission, wird den unterschiedlichen Erwartungen zu grossen Teilen ge-

recht, weshalb er auch eine sehr breite Unterstützung geniesst. Schon 

relativ früh stellte sich auch die Frage, ob es sich bei der Mehrwertab-

gabe um eine Steuer oder um eine Abgabe handelt. Dies ist natürlich in 

erster Linie in Verfahrensfragen relevant. Eine Steuer hätte ja zu einem 

obligatorischen Referendum geführt. Das Bundesgericht hat diese 

Frage im Zusammenhang mit dem Fall «Münchenstein» geklärt. Dar-

aus geht hervor, dass es sich nicht um eine Steuer handelt. Daraus kann 
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man natürlich auch schliessen, dass auf diesem Weg einmal mehr über 

Gebühren und Abgaben einfach eine zusätzliche Geldquelle für die öf-

fentliche Hand erschlossen wird. Wir sind der Meinung, dass diese Ab-

gabe aber nicht für Aufgaben verwendet werden soll, welche eigentlich 

durch Steuermittel zu finanzieren sind, wie zum Beispiel Schulhaus-

bauten.  

Die Mehrwertabgabe auf Einzonungen soll, wie vom Bund vorgesehen, 

in erster Linie für Entschädigungen von Minderwerten bei materiellen 

Enteignungen dienen. Dieser Ausgleich soll vom Kanton geregelt wer-

den, und eine Ausweitung von Aufgaben, welche durch diese Mehr-

wertabgabe finanziert werden soll, ist nicht angebracht. Aus diesem 

Grund ist die Abgabehöhe von 20 Prozent in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben des Bundes genügend. Eine Erhöhung wäre nicht angebracht. 

Inwieweit diese Abgabe aber dazu geeignet ist, die vorgesehene Ver-

schiebung von Bauzonen zu fördern, das muss sich noch zeigen.  

Auf der anderen Seite ist die kommunale Mehrwertabgabe völlig frei-

willig. Hier hätten wir also auch darauf verzichten können. Die Erwar-

tung ist, dass bei einer Abgabe bei Auf- und Umzonungen die Sied-

lungsentwicklung nach innen verbessert werden kann, insbesondere da 

die Akzeptanz bei der Bevölkerung dadurch steigt. Jedoch hat uns vor 

kurzem die Baudirektion eine Studie präsentiert, aus der klar hervor-

geht, dass verdichtetes Bauen in der Akzeptanz der Bevölkerung stark 

schwindet, wenn mit höheren Mitpreisen zu rechnen ist. Dass mit einer 

Mehrwertabgabe die Mieten aber steigen werden, ist unbestritten. Wie 

stark es sich auswirken wird, da gehen die Meinungen auseinander. Da 

aber an vielen Orten bereits heute Mehrwerte mit städtebaulichen Ver-

trägen abgeschöpft werden, macht es durchaus Sinn, eine kommunale 

Mehrwertabgabe zu regeln. Wieso der Kanton von dieser auch noch 

profitieren sollte, war jedoch nicht ersichtlich, weshalb nun darauf ver-

zichtet wird.  

Zudem ist es wichtig, dass die Gemeindeautonomie möglichst gross 

bleibt. Mit der Regelung, welche im Kompromiss gefunden wurde, 

können die Gemeinden von der Einführung einer Abgabe absehen, was 

für viele Gemeinden durchaus Sinn machen kann. Eine Mehrheit der 

Gemeinden im Kanton Zürich wird kaum die Möglichkeit für grössere 

Auf- und Umzonungen haben, die zu einer Mehrwertabgabe führen 

wird. Der Aufwand für die Schaffung eines Ausgleichsfonds und die 

entsprechenden Regelungen wäre hier unverhältnismässig. Ich hoffe, 

dass viele Gemeinden von dieser Möglichkeit profitieren und auf eine 

Einführung verzichten. Auch die Möglichkeit, die Grösse von Freiflä-

chen innerhalb einer gewissen Bandbreite selbst zu regeln, ist ein Stück 
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Gemeindeautonomie. Die Schaffung von Freiflächen generell trägt 

dazu bei, dass bei Grundstücken, bei denen der Mehrwert einer plane-

rischen Massnahme nur geringfügig ausfallen dürfte, eine aufwendige 

Ermittlung des Mehrwertes entfällt. Dies gibt vielen Grundstückbesit-

zern die Gewissheit, dass sie von der Einführung der Mehrwertabgabe 

nicht betroffen sind, was sich positiv auf die Akzeptanz des Gesetzes 

auswirken wird. 

Mit dem Freibetrag von 100'000 Franken kann ebenfalls sichergestellt 

werden, dass zumindest ein Teil des Mehrwertes abgabebefreit ist und 

so insbesondere kleine Mehrwerte auch eingesetzt werden können, um 

energetische Sanierungen zu finanzieren.  

Den richtigen Mehrwertabgabesatz festzulegen, ist sicher keine leichte 

Aufgabe. Der im Zusammenhang mit dem Kompromiss definierte Satz 

von 40 Prozent liegt sicher am oberen Rand des Akzeptablen, insbeson-

dere auch, nachdem wir nun wissen, dass höhere Mietpreise zu weniger 

Akzeptanz bei verdichtetem Bauen führt. Auch wenn mir aus meiner 

beruflichen Erfahrung das Feilschen um Prozente nicht gerade fremd 

ist (der Votant ist Inhaber einer Auto-Garage), war für mich die lange 

Suche nach einem Wert, mit dem die Mehrheit leben kann, eher spezi-

ell. Dass die Gemeinden den Satz zwischen null und 40 Prozent selbst 

festlegen können, ist ein weiterer Punkt, weshalb das MAG als gemein-

defreundlich zu bezeichnen ist. Hauseigentümer und Wirtschaft hoffen 

hier natürlich darauf, dass die Gemeinden den gegebenen Spielraum 

nutzen und wenn möglich eher einen tieferen Wert festlegen. Denn eine 

Mehrwertabgabe allein schafft noch keine guten Voraussetzungen für 

gute Entwicklungen von Verdichtungsprojekten. Hier muss das Ge-

samtangebot an Mehrwert für die Bevölkerung überzeugen.  

Zu guter Letzt sind mit dem Gesetz nun auch die städtebaulichen Ver-

träge gesetzlich verankert und einige Rahmenbedingungen geklärt. 

Grundsätzlich gilt hier natürlich nach wie vor die Vertragsfreiheit. Mit 

der Definition von allgemeinen Bedingungen und Höhe der Mehr-

wertabgabe ist aber auch für städtebauliche Verträge mindestens eine 

Richtlinie gegeben. Insbesondere wird dies auch vereinfacht durch das 

Berechnungstool, welches vom Kanton für die Berechnung des Mehr-

werts zur Verfügung gestellt wird. Die Gemeinden sind angehalten, die-

ses für ihre Berechnung zu verwenden, sodass im ganzen Kanton nach 

einheitlichen Kriterien gerechnet wird.  

Unter all diesen Gesichtspunkten kann der vorliegende Vorschlag der 

Kommission zur Änderung der Gesetzesvorlage als guter Kompromiss 
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bezeichnet werden, bedauerlich, dass nicht alle Parteien diesem so zu-

stimmen. Dieser Kompromiss hätte es verdient. Die FDP wird dement-

sprechend auf die Vorlage eintreten und dem Kommissionsantrag zu-

stimmen.  

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Nun kann ich dem Wunsch von 

Christian Müller gleich nachkommen und sagen, weshalb wir uns nicht 

100-prozentig hinter den Kompromiss stellen werden, auch wenn wir 

in den grossen Zügen der Meinung sind, dass ein gutes Gesetz heraus-

gekommen ist.  

Grundsätzlich haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass diese 

5 Prozent Kantonsanteil bei den Um- und Aufzonungen gestrichen wer-

den. Wir sind sehr froh, dass wir die Kommission davon überzeugen 

konnten, dass wir das rausnehmen. Diese 5 Prozent hätten das ganze 

Verfahren nur erschwert und komplizierter gemacht, somit haben wir 

hier eine sinnvolle Entlastung und eine klare Trennung zwischen den 

Aufgaben des Kantons und den Aufgaben der Gemeinden. Gewünscht 

hätten wir uns aber, insbesondere jetzt auch bei den Einzonungen, einen 

höheren Abgabesatz und einen Freibetrag statt einer Freigrenze. Hier 

haben wir nämlich ein Problem: Mit einer Freigrenze bedeutet das bei 

30'000 Franken und 20 Prozent, dass der eine, wenn es gerade drüber 

ist, 6000 Franken Abgabe bezahlt, wenn er gerade drunter ist, bezahlt 

er nichts. Also hier gibt es doch noch Möglichkeiten, dass Grundeigen-

tümer, die gerade an dieser Schwelle sind, versuchen, juristisch dage-

gen vorzugehen, damit sie unter diese 30'000 Franken fallen. Das hätte 

man leicht umgehen können, wenn man einen Freibetrag eingesetzt 

hätte statt der Freigrenze. Das hätte aber wiederum bedingt, dass wir 

einen höheren Abgabesatz bestimmen, weil der Bund ganz klar gesagt 

hat, diese 20 Prozent müssten erreicht werden. Das ist ja auch der 

Grund, weshalb das Gesetz im Kanton Schwyz kassiert wurde, weil mit 

20 Prozent und einem Freibetrag der vorgeschriebene Abgabesatz nie 

erreicht werden kann. Das hätte man mit einem höheren Abgabesatz 

umgehen können. Wie gesagt, einen höheren Abgabesatz hätten wir uns 

gewünscht, ich denke, es wäre auch ein Zeichen der Fairness gewesen. 

Denn hinter dieser Wertsteigerung, hinter diesem Einkommen, das ge-

schaffen wird, steht keine Leistung.  

Wir von der GLP sind durchaus auch der Meinung, dass es nicht darum 

geht, den Gemeinden und dem Kanton immer noch mehr Geld zu ge-

ben, dass eine gewisse Knappheit durchaus sinnvoll ist, um sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, hier 
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dann beispielsweise die Einkommenssteuern zu senken und so die Ein-

kommen zu entlasten, anstatt bei einer Einzonung einfach das Geld sol-

chen Leuten zu geben, die es bekommen, ohne eine Leistung erbracht 

zu haben, einfach deshalb, weil sie Landbesitzer sind. 

Wir haben es auch schon gehört: Es geht um die Bereitschaft zur Ver-

dichtung. Aus individueller Sicht spricht nämlich überhaupt nichts für 

die Verdichtung. Aus individueller Sicht bedeutet eine Verdichtung in 

der Regel eine Veränderung des Quartiers und die meisten Menschen 

tun sich eher schwer mit Veränderungen und finden, es war vorher 

schöner und was neu kommt, ist schlechter. Ob es dann stimmt aus der 

Betrachtung im Nachhinein, ist eine andere Frage, aber die meisten 

Leute haben dort schon mal einen grösseren Widerstand. Und Verdich-

tung ist häufig auch damit verbunden, dass Gärten kleiner werden, dass 

mehr Flächen versiegelt werden, dass Bäume, die die Aussicht prägten, 

verschwinden. Das ist auch ein Element, weshalb die Leute einer Ver-

dichtung eher skeptisch gegenüberstehen. Aus individueller Sicht sollte 

man dem also nicht zustimmen. Man kann das zwar korrigieren, man 

kann all diese Nachteile mit qualitativ hochwertigen Verdichtungen 

korrigieren, mit der Schaffung von neuen Freiflächen, aber das kostet 

Geld. Und dieses Geld sollte die Mehrwertabgabe erbringen.  

Aus gesellschaftlicher Sicht spricht eigentlich sehr viel dafür, dass man 

verdichtet, das können wir beispielsweise mit kompakteren Siedlungen. 

Wir können nachhaltigere Mobilitätsformen fördern, das freut die 

Grünliberalen, die Grünen, die SP und alle, die in diese Richtung poli-

tisieren. Und die Bauern sollten sich darüber freuen, dass diese kom-

pakteren Siedlungen ihr Kulturland besser schützen. Aber wie so oft, 

wenn es im Kulturlandschutz hart auf hart geht, scheint mir dann doch 

beim Bauernverband der Schutz der Baulandbauern im Vordergrund zu 

stehen – vor der Produktion von Nahrungsmitteln.  

Wir haben es jetzt auch schon gehört, ein höherer Abgabesatz würde zu 

höheren Mieten führen. Nun, der VLP (Verband für Raumplanung) hat 

dies untersucht und er konnte das nirgends feststellen. Bei den bisheri-

gen Erfahrungen aus dem Kanton Basel-Stadt oder aus dem Kanton 

Bern, wo verschiedene Gemeinden die Mehrwertabgabe einführen 

konnten und es andere nicht getan haben, konnte man einfach nicht fest-

stellen, dass die Mehrwertabgabe einen Einfluss auf die Mietpreise 

hatte. Ist ja in dem Sinne auch nicht logisch, denn die Mehrwertabgabe 

ist wie die Mehrwertsteuer, die man am Schluss einfach noch drauf-

schlägt und das dann berechnet, sondern das ist etwas, das eingepreist 

wird, und im Endeffekt sind wir auch in einem ziemlich freien Markt 

und dort bestimmen einfach Angebot und Nachfrage den Preis und 
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nicht die staatlichen Abgaben. Wir haben aus den Erfahrungen der Kan-

tone auch keinerlei Hinweise, dass die Investitionstätigkeit beschränkt 

wird. Und wenn jetzt der Sprecher der FDP im Vorfeld immer darauf 

hingewiesen hat, die Mieten würden bei Verdichtungen steigen: Ja, 

dann ist das in der Regel natürlich so, aber nicht wegen einer Mehr-

wertabgabe, sondern weil Häuser neu gebaut werden. Und wir wissen 

alle, dass die Mieten in Neubauten höher sind als die Mieten im Altbe-

stand.  

Als zweites möchte ich noch auf das hedonische Modell und die Schät-

zung eingehen. Ich glaube, schlussendlich ist das ein ganz wichtiges 

Element im neuen MAG, das wir hier im Kanton Zürich einführen wer-

den. Der Preis, der sich zwischen Käufer und Verkäufer bildet, basiert 

auf ganz verschiedensten Faktoren. Beispielsweise die Fahrtzeit nach 

Zürich ist entscheidend, die Nähe zur Schule oder zum Kindergarten, 

zu Einkaufsmöglichkeiten. Wie schön ist die Aussicht, die ich habe? 

Sehe ich die Berge, sehe ich den See oder sehe ich nur gerade zum 

Nachbarhaus hin? Wie gut ist es erschlossen? Habe ich einen ÖV-

Anschluss gleich dort vorne oder bin ich mit dem Auto schnell auf der 

Autobahn? Unterschiedliche Präferenzen führen zu unterschiedlichen 

Preisen. Das bildet am Schluss den Preis. Solche Präferenzen müssen 

wir aber herausrechnen. Bei der Berechnungen der Mehrwertabgabe in-

teressieren uns alle diese Effekte nicht. Das Einzige, was uns dabei in-

teressieren darf, sind Wertsteigerungen, die sich dadurch ergeben, dass 

wir die Nutzung ändern oder einen Mehrnutzen erlauben. Nur dies müs-

sen wir ausrechnen, wir müssen also ignorieren, dass es Wertsteigerun-

gen gibt, weil die Aussicht schön ist. Wir müssen ignorieren, dass es 

Wertsteigerungen gibt, weil die Zinsen tief sind und eine höhere Nach-

frage nach Wohnraum besteht. All dies müssen wir rausnehmen und 

dafür hat die Verwaltung einmal einen ersten Entwurf gemacht für ein 

hedonisches Modell, das diese Effekte ausrechnen und herunterrechnen 

kann auf den Mehrwert, der durch eine Planungsmassnahme entsteht, 

entweder bei der Einzonung oder bei der Um- und Aufzonung. Mit die-

sem Verfahren können wir die meisten Standardfälle ziemlich einfach 

berechnen lassen. Es ist aber auch klar: Wenn ich eine grosse Fläche 

habe, wenn ich ein kompliziertes System habe, dann lässt sich das nicht 

mehr ausrechnen. Es fehlt auch die Datengrundlage, um ein Modell zu 

entwickeln. Da braucht es mit Ertragswertschätzungen andere Modelle. 

Wenn es dann beispielsweise um hektarenweise Umzonungen von In-

dustrie- und Gewerbezonen zu gemischten Zonen oder Wohnzonen 

geht, dann brauchen wir andere Modelle. Aber wenn es darum geht, 

dass wir einfach einen Einfamilienhausbesitzer oder einen kleineren 
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Vermieter mit einem Drei-/Vierfamilienhaus auf einer Parzelle, die aus-

gezont wird, haben, dann ist das ein Standardfall, der sich einfach rech-

nen lässt. Und er lässt sich sogar ins GIS (Geografisches Informations-

system) integrieren, sodass die Gemeinde am Schluss nur noch ein-

zeichnen müsste, welche Bauzonen betroffen sind. Dann könnte das 

Computersystem gleich ausrechnen, wie gross die Mehrwertsteigerung 

ist, die auf den unterschiedlichen Parzellen anfällt. Dann hätten wir ei-

nen ersten Wert. Ich glaube, wenn wir das so umsetzen, haben wir ein 

einfaches und praktikables Instrument, die Bürokratie ist sehr einfach. 

Zu den weiteren Elementen bei der Bürokratie äussere ich mich dann 

noch bei meinen Minderheitsanträgen.  

Wie gesagt, wir werden dem Gesetz zustimmen, auch wenn unsere An-

träge abgelehnt werden. Wir sind froh, dass wir einen Kompromiss fin-

den konnten, der zwar nach Ansicht der Grünliberalen an zwei Stellen 

noch verbessert werden sollte. Wir werden damit scheitern, das ist in 

Ordnung. Wir werden am Schluss dem Gesetz zustimmen und tragen 

den Kompromiss in diesem Sinne auch mit.  

 

Marionna Schlatter (Grüne, Hinwil): Die Grüne Fraktion wird den 

Kompromiss mittragen. Da meine Vorredner die inhaltlichen Eck-

punkte dieses Kompromisses bereits erläutert haben, werde ich mich 

dazu nicht mehr ausführlich äussern.  

Der vorliegende Kompromiss ist ein Kompromiss. Er entspricht nicht 

in allen Punkten der grünen Position. Unsere Position in Raumpla-

nungsfragen ist klar: So haben wir ein Jahr vor der Abstimmung über 

die Raumplanungsgesetzrevision 2013 die Kulturlandinitiative an der 

Urne gewonnen. Bereits mit der Kulturlandinitiative haben wir bessere 

Instrumente zur Verdichtung gefordert, unter anderem einen Mehrwer-

tausgleich. Die Kulturlandinitiative zeigte auch die Vorstellung einer 

grünen Raumplanungspolitik auf: Konsequenter Kulturlandschutz statt 

Zersiedelung, qualitative Verdichtung und hochwertige grüne Frei-

räume im städtischen Raum. Für die Planung und Realisierung dieser 

qualitativen Verdichtung brauchen die Gemeinden Mittel. Diese Mittel 

fallen an, wenn ein-, um- oder aufgezont wird. Hier entsteht ohne das 

Zutun von Eigentümerinnen und Eigentümern Mehrwert. Mit dem 

Mehrwertausgleich können die Gemeinden Infrastruktur, Verdichtun-

gen, Renaturierungen und vieles mehr finanzieren. Einfach gesagt: Mit 

dem Mehrwertausgleich können die Gemeinden Mehrwert schaffen. 
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Nach dem erfreulichen Abschluss der Kommissionsberatungen bleibt 

mir eben noch, die zeitlichen Abläufe zu kritisieren: Zusammen an ei-

ner guten gesetzlichen Lösung zu feilschen, die die gegenseitigen Spiel-

räume auslotet, und einen Kompromiss zu finden, das braucht Zeit, eine 

Zeit, die zu knapp war. Die Baudirektion hat sich nach der Annahme 

der Raumplanungsgesetzrevision fünf Jahre Zeit gelassen, um eine 

Vorlage zu präsentieren, die bereits kritisiert wurde, namentlich auch 

von fortschrittlichen Gemeinden. Für sie hätte die Revision einen Rück-

schritt bedeutet, da die bisherige Praxis mit städtebaulichen Verträgen 

eingeschränkt worden wäre. Es folgte ein Aushandlungsprozess unter 

den verschiedenen Akteuren, bei dem wir einen aktiven Beitrag leisten 

konnten. Um unserer Position Nachdruck zu verleihen, haben wir im 

Initiativkomitee der Initiative für einen gemeindefreundlichen Mehr-

wertausgleich Einsitz genommen. Mit dieser Initiative konnte der 

Druck erhöht werden, eine Vorlage zu erarbeiten, welche zum Beispiel 

auch für die Städte attraktiv ist.  

Wie gesagt, der vorliegende Kompromiss ist ein Kompromiss. Er ent-

spricht nicht in allen Details der grünen Position. Auch wir hätten uns 

beispielsweise einen höheren kommunalen Abgabesatz gewünscht. Wir 

werden den Kompromiss aber vollumfänglich unterstützen, da der Aus-

handlungsprozess für die vorliegende Lösung gleichberechtigt und ziel-

führend war. Dieser Prozess soll uns allen als Vorbild dienen, wie Ge-

setze fair und konstruktiv erarbeitet werden können. Gesprächsverwei-

gerungen, Machtdemonstrationen der Mehrheit bringen uns oft nicht 

weiter und werden mit Referenden korrigiert. Wir stehen vollumfäng-

lich hinter dem Kompromiss – so geht Politik.  

 

Josef Wiederkehr (CVP, Dietikon): Der Gordische Knoten ist gelöst. 

Diese freudige Nachricht konnten wir anfangs Mai zur Überraschung 

vieler verkünden. In einem schwierigen, meiner Meinung nach sogar 

dem anspruchsvollsten Geschäft während meiner bisherigen Tätigkeit 

im Kantonsrat, und das sind immerhin knapp 15 Jahre, konnte eine breit 

abgestützte Lösung gefunden werden. Ganz im Sinne der CVP gelang 

es uns eine grosse, tragfähige Brücke zu schlagen. 

Der Nachvollzug des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes mag auf 

den ersten Blick trivial erscheinen. Doch je tiefer man sich mit der Ma-

terie beschäftigte, desto deutlicher zeigte sich, dass in der Praxis der 

Teufel häufig in den Details liegt. Entsprechend zentral war es, dass wir 

bei den Beratungen einen guten Austausch mit Vertretern aus der Praxis 

pflegen konnten, mit dem Ziel, eine möglichst praxistaugliche Vorlage 
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auszuarbeiten. Deshalb entschied sich die KPB auch sehr bewusst für 

einen pragmatischen Umgang mit dem Kommissionsgeheimnis, damit 

dieser wichtige Austausch während den Beratungen auch offiziell ge-

pflegt werden konnte. Wichtig ist es aber auch, dass Vertreter aus der 

Praxis im Parlament und in den Kommissionen Einsitz haben. Beides 

machte sich sehr bezahlt, denn dies ermöglichte es uns, die ursprüngli-

che Vorlage in verschiedenen Bereichen qualitativ zu verbessern. Wir 

konnten Win-win-Lösungen erarbeiten und Kompromisse schmieden, 

die eine sehr breite Akzeptanz fanden. Kommissionsarbeit vom Feins-

ten – so wie sie Spass macht.  

Dennoch bin ich sicher, dass sich bei der Anwendung in der Praxis noch 

viele zusätzliche Fragen stellen werden und dass es da und dort Nach-

besserungen brauchen wird. Aber ich bin ebenso überzeugt, dass wir 

eine gute Basis geschaffen haben, um auch allfällige Unwägbarkeiten 

wiederum gemeinsam und konstruktiv korrigieren zu können; dies im 

Interesse aller. 

Gerne erläutere ich nun im Folgenden kurz die Anpassungen, welche 

die Kommission gemeinsam erarbeitete: 

Bei Um- und Aufzonungen sind bis zu einem Verkauf des Grundstücks 

keine Abgaben geschuldet. Dies reduziert den Aufwand für die Ge-

meinden und die Grundeigentümer. Dadurch, dass die Abgabe im 

Grundbuch eingetragen ist, hat ein potenzieller Käufer aber trotzdem 

jederzeit Transparenz, was ihn betreffend Abgaben erwartet. 

Es wird mit Freiflächengrenzen gearbeitet. Diese liegt im Minimum bei 

1200 Quadratmetern und im Maximum bei 2000 Quadratmetern. Auch 

dies reduziert den Aufwand für die Gemeinden und die kleineren 

Grundeigentümer massiv. Es können weitgehend Fälle vermieden wer-

den, die mehr kosten, als sie je einbringen würden. Und kleine Grund-

eigentümer müssen sich erst gar nicht auf komplizierte Verfahren ein-

lassen. 

Um Extremfällen gerecht zu werden, beispielweise bei kleineren 

Grundstücken an sehr teuren Lagen oder bei sehr weitreichenden Auf- 

oder Umzonungen gilt trotzdem eine Grenze vom 250'000 Franken. Ist 

das Grundstück also klein, der Mehrwert aber sehr hoch, erfolgt trotz-

dem eine Abgabe. Es gilt ein Freibetrag von 100'000 Franken. Auch 

damit soll weitgehend vermieden werden, dass Fälle entstehen, die 

mehr kosten, als sie einbringen können. 

Der städtebauliche Vertrag soll der Königsweg sein, insbesondere bei 

grösseren Arealen. Er ermöglicht es den Vertragsparteien, Massnahmen 

festzusetzen, die beiden Vertragsparteien einen Nutzen stiften. Damit 
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aber die Spiesse bei diesen Verhandlungen einigermassen gleich lang 

sind, hat der Eigentümer jederzeit alternativ die Möglichkeit, die Ab-

gabe zu bezahlen. Das ist ein zentraler Pfeiler des gemeinsamen Kom-

promisses, so sollen überbordende Forderungen abgewendet werden 

können. 

Die Gemeinden können auf einen Abgabesatz verzichten bei Um- und 

Aufzonungen. Wenn sie einen festsetzen, so liegt dieser bei Maximum 

40 Prozent. Die Gemeinden erhalten so eine gewisse Autonomie, und 

trotzdem ist gewährleistet, dass die Spanne unter den Gemeinden nicht 

zu gross wird. Sonst bestünde eine sehr grosse Gefahr, dass in urbanen 

Gemeinden mit hohen Abgabesätzen infolge der Zusatzkosten weniger 

investiert und verdichtet wird. Zudem würde der Wohnraum zusätzlich 

über Gebühr verteuert. 

Die Eckwerte zur Berechnung der Mehrwerte werden durch den Kanton 

festgelegt, auch dies im Sinne einer möglichst einfachen, transparenten 

und einheitlichen Regelung, welche Rechtssicherheit schafft. Die Mus-

terrechnungen des Kantons mit ihrem hedonischen Modell zeigten zu-

dem sehr deutlich, dass die Mehrwerte bei Aufzonungen sehr moderat 

sind. Dies heisst, das Aufzonungen in den wenigsten Fällen zu einer 

Aufgabe führen werden. Das fördert die Verdichtung, senkt die Kosten 

für den Wohnraum und verringert den bürokratischen Aufwand. Auch 

dies ein zentraler Punkt, damit dieser Kompromiss überhaupt zustande 

kam. Da der Kanton jedoch keine Abgabe erhält bei Um- und Aufzo-

nungen, ist er durch die Gemeinden angemessen für seine Leistungser-

bringung bezüglich der Berechnungen zu entschädigen. 

Ebenso verpflichteten sich die Initianten, ihre Volksinitiative zurückzu-

ziehen. Damit bleibt uns ein sehr kompliziertes Abstimmungsverfahren 

mit womöglich widersprüchlichen Resultaten erspart. Wir können eine 

jahrelange Rechtsunsicherheit abwenden und haben gewährleistet, dass 

der vom Bund erlassene Einzonungsstopp möglichst rasch aufgehoben 

wird.  

Zudem ist im Gesetz eine Wirkungskontrolle vorgesehen, damit das 

Gesetz die raumplanerischen Anforderungen erfüllen kann und nicht zu 

einer finanzpolitischen Umverteilungsvorlage verkommt. Hier stehen 

vor allem die Gemeinden bei der weiteren Umsetzung in der Verant-

wortung. 

Und erfreulicherweise gelang es uns vor einigen Tagen, auch einen 

pragmatischen Kompromiss bezüglich des Vorgehens beim Verord-

nungserlass zu erzielen, doch mehr dazu beim entsprechenden Antrag 

in der Detailberatung. 
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Zusätzlich möchte ich auf einige Punkte vertiefter eingehen: Wie er-

wähnt soll der städtebauliche Vertrag bei grösseren Arealen die Rolle 

des Königswegs einnehmen. Ein grosses Anliegen war mir deshalb, 

dass wir eine praxistaugliche Lösung in Bezug auf die Übergangsbe-

stimmungen finden konnten. Denn gerade bei grossen Projekten ist es 

eh schon schwierig genug, diese zu realisieren. Es ist ausserordentlich 

wichtig, dass Rechtssicherheit besteht. Es gibt wohl zahlreiche Pro-

jekte, bei welchen während Jahren um einen städtebaulichen Vertrag 

gerungen wurde und die Parteien eine Lösung finden konnten oder kurz 

davor stehen. In manchen dieser Fälle ist die Planungsmassnahme aber 

noch nicht rechtsverbindlich festgelegt. Es ist aber wichtig, dass eben 

auch solche Fälle unbedingt unter die Übergangsbestimmungen fallen, 

damit nach in Kraftsetzung des Gesetzes auf keinen Fall wieder von 

vorne begonnen werden muss mit den Verhandlungen. Sonst würde viel 

wertvolle Arbeit in diesem Bereich zerstört werden. 

Da die Grundeigentümer nicht nur mit der Mehrwertabgabe konfron-

tiert sind, sondern beispielsweise auch mit den Grundstückgewinnsteu-

ern, den Vermögenssteuern und Erschliessungsabgaben, gilt es unbe-

dingt Mehrfachbelastungen zu vermeiden. Denn diese würde wiederum 

zu einer unnötigen Verteuerung des Wohnraums führen. Entsprechend 

ist zu berücksichtigen, dass Abgaben an die Erschliessung oder Leis-

tungen an die Erschliessung der betroffenen Grundstücke gebührend 

bei der Mehrwertberechnung beziehungsweise in die Leistungen im 

Rahmen des städtebaulichen Vertrags einbezogen werden. 

Auch muss man sich unbedingt bewusst sein, dass die Berechnung der 

Mehrwerte zu hypothetischen Werten führt. In den wenigsten Fällen 

wird dieser «Best Use» in der Realität erzielbar sein, denn gerade in 

urbanen Gebieten sind die Planer mit einer Vielzahl von Auflagen und 

Restriktionen konfrontiert. Ich erlaube mir, einige wenige aufzuzählen: 

Baulinien, Gewässerabstandslinien, feuerpolizeiliche Auflagen, Hoch-

wasser-, Moor- oder Auenschutz sowie die Denkmalpflege oder der 

Heimatschutz oder Auflagen aus der Lärmverordnung. Aber auch der 

Schattenwurf oder Störfallverordnungen können Bauwilligen arge Stri-

che durch die Rechnung machen. Diese Aspekte müssen deshalb ange-

messen in die Bewertungen einfliessen. Aber zusätzlich muss auch die 

Möglichkeit einer Revision der Schätzung bestehen, denn sonst würden 

gerade in den schon sonst genug ärgerlichen Fällen, in welchen sich 

solche theoretische Mehrwerte nicht oder nur teilweise realisieren las-

sen, sehr grosse Ungerechtigkeiten entstehen. 

Wichtig scheint mir noch bei der weiteren Umsetzung des Gesetzes, 

sich immer wieder vor Augen zu führen, was der Auslöser für dieses 
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Gesetz war. Es war kein finanzpolitischer Auftrag zur Sanierung der 

Gemeindefinanzen, wie man manchmal glauben könnte. Es ist der Auf-

trag aus dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz zu einem sorgsa-

men Umgang mit der Ressource Land. Die Verdichtung soll gefördert 

und nicht verteuert werden. Gerade eine übermässige Verteuerung des 

Wohnraums in den urbanen Regionen würde sich sehr kontraproduktiv 

auswirken. Dazu gilt es sich in Erinnerung zu rufen, dass die Abgabe 

ganz besonders in urbanen Regionen mit einem hohen Landpreis zu 

nicht unwesentlichen Kostensteigerungen führen wird. Beispiele zeig-

ten, dass mit bis rund 7 Prozent teureren Mieten zu rechnen ist. Wenn 

diesbezüglich nicht Mass gehalten wird, wird die Zersiedlung nicht ge-

bremst, sondern gefördert. Also muss klar und deutlich herausgestri-

chen werden, dass nicht die Grundeigentümer dafür verantwortlich 

sind, dass die Bevölkerung gewachsen ist, und dass vielerorts die Flä-

chenbedürfnisse pro Einwohner gestiegen sind. Es wäre deshalb sehr 

unfair und kontraproduktiv, wenn die Grundeigentümer für die entspre-

chenden Kosten, wie beispielsweise für Schulraum, aufkommen müss-

ten. Denn die Grundeigentümer sind nicht die Verursacher dieser Ent-

wicklung, sondern bieten im Gegenteil Hand zu Lösungen dieser Prob-

leme. Auch ist darauf hinzuweisen, dass Erschliessungen weder durch 

die Grundstückgewinnsteuer noch über die Mehrwertabschöpfung zu 

finanzieren sind. Dazu dienen die Erschliessungsgebühren, die nach 

dem Prinzip der Kostendeckung zu erheben sind. Entsprechend ist es 

wichtig, dass das Gesetz mit einer Wirkungskontrolle versehen worden 

ist, sodass allfällige Missentwicklungen korrigiert werden müssen. 

Sollte das Gesetz die raumplanerischen Ansprüche nicht erfüllen, ist die 

Abgabe bei Um- und Aufzonungen aufzuheben. Die Gemeinden tragen 

die entsprechende Verantwortung. Ich bin mir jedoch sicher, dass die 

Gemeinden mit dieser Verantwortung sorgfältig umgehen werden, so-

dass sich unser Kompromiss gelohnt haben wird.  

 

Beat Monhart (EVP, Gossau): Der vorliegende Gesetzesentwurf ist ein 

guter Kompromiss, der die Bundesvorlagen erfüllt und der auch zum 

Rückzug der Initiative für einen gemeindefreundlichen Mehrwertaus-

gleich geführt hat. Er lässt Raum für individuelle Lösungen und scheint 

für alle Beteiligten praktikabel zu sein. 

Die EVP tritt auf das Geschäft ein und unterstützt dabei den Minder-

heitsantrag der GLP zu Paragraf 2 im Zusammenhang mit den Ausnah-

mebewilligungen für landwirtschaftsfremde Nutzungen in der Land-

wirtschaftszone. Es wäre ein zusätzlicher und unerwünschter Anreiz für 
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die vollständige Ausnützung von Ausnahmebewilligungsmöglichkei-

ten, wenn diese nicht einer Mehrwertabgabe unterlägen, die Ausschei-

dung neuer Bauzonen dagegen schon. Gerade die Ausnahmebewilli-

gungen entfalten eine starke zersiedelnde Wirkung, was nicht auch 

noch finanzpolitisch gefördert werden sollte. Analoges gilt für die Ent-

lassung eines Grundstücks aus dem bäuerlichen Bodenrecht. 

Wir unterstützen ebenfalls den Antrag der GLP, dass die Verordnung 

im vorliegenden Fall nicht dem Kantonsrat zur Genehmigung unter-

steht. 

 

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Endlich ist das Gesetz da – auch wenn 

bei uns der Schmerz über den erlassenen Einzonungsstopp nicht allzu 

gross war. Viel eher war dieser Stopp nötig, zusammen mit einer Initi-

ative von Städten und Gemeinden, damit der erste Entwurf, der quasi 

einen Knick vor der Baulobby darstellte, überhaupt eingedämmt wer-

den konnte. Und doch ist der daraus entstandene grosse Kompromiss, 

der hier jetzt überall so hoch und heilig gepriesen wird, für die AL eher 

unbefriedigend. Weiterhin bleibt ein grosser Teil des Mehrwerts bei den 

privaten Landbesitzern, die hierfür nichts tun müssen.  

Doch schauen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit, denn dieses 

Profitieren von arbeitslosen Gewinnen hat durchaus Tradition: Bereits 

in den vergangenen beiden Jahrhunderten hatten etliche Bauern und 

auch sonstige Landbesitzer die zum Teil auffälligerweise kurz vor den 

Einzonungen an diese Landstücke gekommen waren, von solchen Ein-

zonungen profitiert und dafür nichts abgeben müssen. «Geschäftsleute» 

will ich diese Leute jetzt auch nicht unbedingt nennen, denn besonders 

viel Geschäft haben sie dabei auch nicht betrieben. Sie alle hätten wohl 

bereits damals gut von einer 20-prozentigen Mehrwertabgabe auf ihre 

eingezonten Grundstücke leben können und diese wohl mit einem Grin-

sen auch entgegengenommen. Doch wie heute hatten auch in der Ver-

gangenheit die Baulobby und die Lobby der Grundstückbesitzer hier im 

Rat eine grosse Lobby.  

Zum Glück sind diese Einzonungen im heutigen Zeitalter nicht mehr so 

wichtig, sie wurden durch eine jüngst angenommene Initiative einge-

grenzt. Doch in der heutigen Zeit heissen diese Einzonungen neu «Auf-

zonungen». Der zulässige Beitragssatz für die Gemeinden ist hier 

glücklicherweise höher, aber immer noch ungenügend, auch wenn es 

heute noch viel weniger irgendwelche private Landbesitzer oder Bauern 

sind, die davon profitieren oder damit zu unverhofftem Lottogewinn 

kommen, sondern vielmehr die grossen Immobiliengesellschaften von 
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solchen Aufzonungen profitieren. Ich will zwar nicht behaupten, dass 

diese Immobilienhaie 40 Prozent Mehrwertabgabe aus der Portokasse 

bezahlen, aber die grossen Krokodiltränen der Vergangenheit beim 

Blick in ihre Geschäftsbücher sind klar nicht angebracht. Noch immer 

profitieren sie bei Aufzonungen von kostenlosen Wertsteigerungen auf 

ihren Grundstücken, die sie in einen höheren Profit ummünzen können. 

Da dieser gesamte Profit ohne weitere Gegenleistung erfolgt, würde die 

AL hier eine Mehrwertabgabe vom 60 Prozent und nicht bloss 40 Pro-

zent wünschen. Denn auch so können die Unternehmen noch genügend 

von der Wertsteigerung für ihre eigenen Gewinne behalten. Denn es gilt 

insbesondere: Je höher ein Gebiet aufgezont wird, je stärker es verdich-

tet wird, desto wichtiger werden Massnahmen der Gemeinden, damit 

die Akzeptanz solcher Aufzonungen steigt. Hier hoffen wir, dass es mit 

städtebaulichen Verträgen zu guten Lösungen kommt. Gute Beispiele 

gibt es zuhauf, die ich in der Vergangenheit hier im Rat bereits aufge-

zählt habe, weshalb ich hier auf eine Wiederholung verzichte.  

Leider bleibt es aber auch mit diesem neuen Gesetz den Gemeinden 

freigestellt, ob sie bei Aufzonungen diese Aufzonungsprofite Privaten 

und Immobiliengesellschaften zulasten der Allgemeinheit und damit 

der Steuerzahlenden zuschanzen wollen oder ob sie diese Abgaben erst 

gar nicht erheben. Dies ist für die Alternative Liste unbefriedigend, eine 

Verpflichtung zur Mindestabgabe wäre angebracht gewesen. Damit 

hätten die Gemeinden immer noch genügend Spielraum gehabt, wie 

dies vorher ja so schön betont wurde.  

Und auch die Argumentation für die Ausnahmeregelung darf übrigens 

infrage gestellt werden. Wir haben zwar Verständnis für eine Bagatell-

grenze und unterstützen diese auch. Jedoch würde auch diesen Landbe-

sitzern eine kleine Abgabe sicher nicht schaden. Die Mutmassung, dass 

auch diesem Grund schlussendlich weniger verdichtet würde, wagen 

wir anzuzweifeln.  

Trotzdem wird die Fraktion der Alternativen Liste, AL, dem Gesetz 

letzten Endes zähneknirschend zustimmen. Denn es ist besser als das, 

was wir bis jetzt haben, nämlich gar nichts.  

 

Jörg Kündig (FDP, Gossau): Ich gestatte mir, etwas aus Sicht der Ge-

meinden zu sagen. Es wurde schon Vieles angesprochen und ich bin 

dankbar, dass wir jetzt einen Gesetzesentwurf beraten können, der eine 

Mehrheit finden wird, der für Rechtssicherheit sorgt und, glaube ich, im 

Interesse des ganzen Kantons Zürich ist. Die Geschichte ist hinlänglich 
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bekannt. Ich möchte einfach sagen: Es ist ein Ärgernis, dass wir, nach-

dem in einer Vernehmlassung, die 2016 begonnen hatte, schon klar war, 

dass wir das Ziel nicht erreichen können, nicht schneller gearbeitet ha-

ben und von allen Seiten an Lösungen mitgewirkt wurde. Der immer so 

gewünscht vorbildliche Kanton Zürich hat es nicht geschafft, und wir 

mussten ein Moratorium in Kauf nehmen, das ist sehr schade. 

Ich möchte etwas zum Steuerungseinfluss der Gemeinden bei dieser 

Mehrwertabgabe sagen: Es wird ja hoch gepriesen, dass diese 20 Pro-

zent kantonaler Abschöpfung dann die räumliche Entwicklung des 

Kantons Zürich im gewünschten Ausmass und im gewünschten Rah-

men beeinflussen. Sie wissen, dass das langfristige Raumentwicklungs-

konzept vorsieht, dass 80 Prozent des Wachstums im Kanton Zürich nur 

noch in Städten und urbanen Gebieten stattfinden soll, 20 Prozent in 

den ländlichen Gegenden. Ich bin sicher, das funktioniert nicht ganz so 

einfach, und die Mehrwertausgleichsgesetzgebung wird hier nicht hel-

fen. Stellen Sie sich vor, die Stimmberechtigten haben eine andere Idee 

als der Kanton. Ich bin dann gespannt, wie die Rekursinstanz aussehen 

wird, um hier eine Bereinigung herbeizuführen. Das als Erstes.  

Dann zu den Kernpunkten dieser Gesetzgebung auf kommunaler 

Ebene: Die Möglichkeit, ein Abschöpfung von null bis 40 Prozent her-

beizuführen, wird begrüsst, gibt sicher die individuellen Gestaltungs-

möglichkeiten in den einzelnen Gemeinden. Und ich kann Ihnen versi-

chern: Diese Einnahmen werden zweckgebunden wieder ausgegeben, 

eben für die Verdichtungsauflagen, die entstehen, und auch für räumli-

che Mehrwertherstellungen. Und wenn ich da Josef Wiederkehr gehört 

habe, werden die Gemeinden sicherlich verantwortungsbewusst mit 

dem Geld umgehen. Und vielleicht noch der kleine Betrag: Also auf 

1000 oder 1200 Quadratmetern können Sie in der Stadt beispielsweise 

sehr viel Mehrwert schaffen. Darum ist es wichtig, dass dies ebenfalls 

berücksichtigt wurde.  

Insgesamt, meinen wir, ist das eine gute Gesetzgebung, natürlich ein 

Kompromiss, bei dem es keine Sieger gibt, sondern bei dem alle etwas 

hergeben mussten. Aber ich glaube, die Rechtssicherheit und die Auf-

hebung dieses Moratoriums, von denen wir uns wünschen, dass dies 

möglichst rasch geschieht, muss unser aller Ziel sein. Ich hoffe, dass 

diese Kompromissdiskussion tatsächlich dazu geführt hat, dass nir-

gendwo erneut eine Referendumsdiskussion aufflammen wird, sondern 

dass wir tatsächlich diese Legiferierung abschliessen können und dieses 

Gesetz, wie gesagt, möglichst rasch in Kraft gesetzt werden kann.  
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In diesem Sinne mein Dank an alle Beteiligten, die mitgewirkt haben. 

Ich glaube, Kompromisse sind die Zukunft für den Kanton Zürich – im 

Interesse unserer Bevölkerung. Ich bin der Meinung, dass wir da bei-

spielhaft gearbeitet haben. Danke vielmals.  

 

Theres Agosti Monn (SP, Turbenthal): Zum Einfluss der Gemeinden: 

Der Mehrwertausgleich hat die umsichtige Verdichtung zum Ziel. Die 

Bedürfnisse von Verdichtung müssen ermittelt werden. Was sicher ist: 

Wachstum kostet. Vor- und Nachteile müssen ausgeglichen werden. 

Das Steuern der Raumentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Mit 

dieser Vorlage legen wir von der KPB einen Antrag mit grossem Hand-

lungsspielraum für die kommunale Ebene vor. Das ist richtig so, wenn 

uns die Subsidiarität wichtig ist. Die Verantwortung liegt nun bei den 

Städten und Gemeinden. Ohne Vorgaben wird ein Mehrwertausgleich 

nicht zu realisieren sein, da gehen wir von der SP nicht einig mit Chris-

tian Müller von der FDP. Schätzungen gehen von Milliardenbeträgen 

aus, die der Staat privaten Grundbesitzern in den letzten Jahren ge-

schenkt hat. Die SP ist gespannt, wie die Diskussion über einen fairen 

Mehrwertausgleich in den Gemeinden weitergeht. Durch die nationalen 

und kantonalen Gesetzgebungsprozesse ist nun hoffentlich das Be-

wusstsein auf kommunaler Ebene angelangt, dass politische Gemein-

den insbesondere durch Aufzonungen den Mehrwert erst möglich ma-

chen. Sie müssen sich durch einen angemessenen Prozentsatz die Be-

teiligung der grossen Grundeigentümer an den Infrastrukturkosten si-

chern. Jonas Erni hat es gesagt, es ist höchste Zeit, einen fairen Mehr-

wertausgleich zu realisieren. Jetzt sind die Gemeinden am Zug. Neh-

men Sie, die Gemeinden, die Verantwortung wahr. Wir sind gespannt 

auf die Praxis. Unsere Vorlage setzt auf die Gemeindeautonomie. Stim-

men Sie dem Antrag der KPB zu. Danke.  

 

Ruedi Lais (SP, Wallisellen): Es ist nicht meine Aufgabe, hier weitere 

Blumen zu verteilen. Wir sind ja fast schon in einem Blumenladen am 

Debattieren. Mein Dank geht natürlich auch an die Kolleginnen und 

Kollegen der KPB für dieses Meisterstück. Aber es gibt nicht nur Sieger 

in diesem Saal, sondern es gibt auch Verlierer, auch wenn sie, wenn 

man es personell anschaut, abwesend sind, und das ist der Regierungs-

rat der letzten Legislatur. Ich glaube, wir dürfen ihn nicht ungeschoren 

davonkommen lassen. Ich habe in meiner Karriere als Kantonsrat noch 

selten eine Vorlage erlebt, bei der der Regierungsrat dermassen neben 
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den wirtschaftlichen, den politischen und den branchenspezifischen Re-

alitäten im Kanton Zürich vorbeipolitisiert hat. Hat der Regierungsrat 

eigentlich nie mit den Gemeinden gesprochen? Hat er nie mit den Im-

mobilienfirmen gesprochen, hat er nie mit den Wohnbaugenossenschaf-

ten gesprochen? Das ist doch ganz unglaublich. Und wenn man daraus 

etwas lernen kann – und ich bin natürlich froh, dass ein ehemaliger Kol-

lege aus der KPB jetzt Baudirektor ist (Regierungsrat Martin Neukom), 

er hat das sicher von sehr nahe beobachten können –, der Regierungsrat 

muss doch mit den wesentlichen Playern in diesem Geschäft im Ge-

spräch sein, wenn er eine Vorlage bringt. Das hat er sträflich vernach-

lässigt. Wir können nur darüber spekulieren, wie ein Regierungsrat, der 

seit Jahrzehnten aus ehemaligen Exekutivmitgliedern von Gemeinden 

besteht – heute ist das zum ersten Mal nicht mehr so –, wie ein solch 

kommunalpolitisch erfahrener Regierungsrat dermassen an den Ge-

meinden vorbeipolitisiert, das muss doch einmal festgehalten werden. 

Wir können nur alle hoffen, dass der neue Regierungsrat die entspre-

chenden Gespräche jetzt führt. Gerade weil eine Mehrheit nicht aus den 

Gemeindeexekutiven kommt, ist sich diese Mehrheit wahrscheinlich e-

her bewusst, dass man mit allen Beteiligten vorher sprechen und auch 

auf die Vernehmlassungsantworten eingehen muss. In diesem Sinne 

müssen wir leider dem vergangenen Regierungsrat in diesem Geschäft 

eine äusserst schlechte Note erteilen. Zum guten Glück ist es mit ver-

einten Kräften gelungen, diese Kalamität zu vermeiden und eine taug-

liche Vorlage herzustellen. In jedem Geschäft werden wir aber nicht 

dazu in der Lage sind, befürchte ich, deshalb meine Aufforderung an 

Herrn Regierungsrat Neukom: Machen Sie weiter so mit dem Dialog 

mit allen Beteiligten, dann kommt es gut.  

 

Christian Schucan (Uetikon a. S.): Ich möchte noch kurz auf den Punkt 

entgegnen, der sagt, Eigentümer profitieren von etwas, für das sie gar 

nichts getan haben. Manuel Sahli hat zu Recht gesagt, man müsse etwas 

in die Geschichte zurückschauen. Ja, schauen wir mal zurück: Es hat 

einmal eine Zeit gegeben, da hat es keine Bau- und Zonenordnung ge-

geben. Da konnte ein Grundeigentümer das mit dem Grundstück ma-

chen, was er wollte. Was ist in der Geschichte nun passiert? Es wurden 

zunehmend Einschränkungen und Begrenzungen dessen gemacht, was 

der Grundeigentümer machen konnte, durchaus im politischen Diskurs, 

aber ohne Entschädigungen für das, was er eingeschränkt wurde. Und 

zahlen die Grundeigentümer eigentlich nichts? Doch, sie zahlen etwas. 

Wenn sie vermieten, zahlen sie entweder Eigenmietwert, Steuern oder 
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sie bezahlen Steuern für die Mieterträge. Und wenn sie verkaufen, zah-

len sie bereits heute Grundstückgewinnsteuern. Mit dem Mehrwertaus-

gleichsgesetz werden die Eigentümer nun zusätzlich eine Abgabe leis-

ten müssen, daher ist das Wehklagen über das Profitieren der Eigentü-

mer wenig angebracht. Ich bin froh, dass ein so guter Kompromiss ge-

funden werden konnte.  

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Ich ergreife die Gelegenheit, auf der Tri-

büne Erich Bollinger und Cornelia Keller, Mitglieder der KPB in der 

letzten Legislatur, ganz herzlich zu begrüssen. Ihr wart beteiligt am 

Kompromiss.  

 

Regierungsrat Martin Neukom: Dass wir eine Eintretensdebatte noch 

vor der Znünipause zu einem derart wichtigen Geschäft abschliessen, 

das finde ich doch sehr, sehr bemerkenswert. Ich freue mich sehr, dass 

es gelungen ist, einen solchen Kompromiss zu finden. Ich denke, wir 

sind uns im Grundsatz einig, dass wir anders bauen wollen, als es in den 

letzten 50 Jahren der Fall gewesen ist. Wir wollen Kulturland schützen, 

das nicht als Landwirtschaftsland erhalten wird, und wir wollen ver-

dichten. Nur wissen wir alle, das ist viel leichter gesagt, als nachher in 

der Regel effektiv umgesetzt, einer der Gründe lautet: Nimby – not in 

my backyard. Also wenn man die Leute fragt «Wollt ihr verdichten?», 

dann sagt eine grosse Mehrheit: «Ja, ja, wir sind fürs Verdichten.» 

Wenn man sie dann fragt, ob es okay ist, wenn man in ihrem Quartier 

verdichtet, dann sinkt dann die Zustimmung relativ rapide. Das ARE 

(Amt für Raumentwicklung) hat vor einigen Jahren eine sehr schöne 

Umfrage gemacht, eine breit angelegte Studie, um genau diese Akzep-

tanz zu untersuchen, und das war genau das Ergebnis: Rund 80 Prozent 

sind für Verdichtung, wenn man einfach ganz allgemein fragt. Und als 

man gefragt hat «Sind Sie auch für Verdichtung, wenn es in Ihrem ei-

genen Quartier ist?», dann war die Zustimmung bloss bei noch bei 20 

Prozent. Was die Studie aber aufzeigt, ist, dass die Akzeptanz für die 

Verdichtung erhöht werden kann, beispielsweise wenn man qualitativ 

hochwertigen öffentlichen Raum schafft, wenn die ÖV-Anbindung bes-

ser wird, wenn das kulturelle Angebot besser wird oder wenn man den 

Lärm reduzieren kann. Es gibt also zahlreiche Faktoren, die dazu füh-

ren, dass man eine höhere Dichte besser akzeptiert. Natürlich, solche 

Faktoren, wenn man noch einen öffentlichen Raum, einen Park schafft 

oder so, das kostet Geld. Das heisst, bei der Gemeinde fallen Kosten an, 
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und dieses Mehrwertausgleichsgesetz, das Sie heute beschliessen, er-

möglicht die Finanzierung dieser Kosten, die bei der Gemeinde anfal-

len.  

Das Ganze ist eigentlich auch nicht neu. Bei Grossprojekten hat man 

über städtebauliche Verträge solche Mehrwertausgleiche schon in der 

Vergangenheit geregelt. Ich erinnere an das Werk 1 in Winterthur, wo 

man einen grossen Gestaltungsplan mit einem städtebaulichen Vertrag 

gemacht hat, oder Bülach Nord – es müssen auch nicht immer die ganz 

grossen Städte sein –, in Regensdorf oder beispielsweise in Zürich Ma-

negg. Dieses Mehrwertausgleichsgesetz, über das wir jetzt diskutieren, 

schafft nun die gesetzliche Grundlage dafür und es ermöglicht, dass sol-

che Mehrwertausgleiche auch dann realisiert werden können, wenn es 

nur um herkömmliche, normale Auf- und Umzonungen geht, natürlich 

auch bei Einzonungen.  

Nun, dieser Kompromiss besteht ja eigentlich darin, dass man den Ge-

meinden die Freiheit lässt, zwischen einem Abgabesatz von null Pro-

zent, also dass man gar keine Abgabe hat, und 40 Prozent zu wählen, 

und dass man dafür als Gegensatz Ausnahmen für die kleinen Grundei-

gentümer macht. Das hat den Vorteil, dass die Erhebung wesentlich 

einfacher wird, die ganze Umsetzung des Gesetzes wird etwas einfa-

cher, denn die ganz kleinen Grundeigentümer fallen schon unten raus, 

man muss sie gar nicht erst bemessen.  

Eine wesentliche Änderung des Kompromisses gegenüber der Regie-

rungsvorlage betrifft die Fälligkeit, darauf möchte ich noch kurz einge-

hen, denn das wurde bisher noch nicht gesagt. Es wird häufig gesagt, 

dass es ein Problem sei, da ja die Leute das Geld nicht hätten, um dann 

diese Abgabe zu bezahlen. Einfach um das hier klarzustellen: Die Ab-

gabe wird erst dann fällig, wenn man das Grundstück entweder verkauft 

oder wenn man etwas realisiert, wenn man also sowieso Geld in die 

Hand nimmt, um zu bauen. Deshalb wird die Abgabe nicht dazu führen, 

dass man das Areal verkaufen muss. Was wir jetzt geändert haben in 

diesem Kompromiss – also «wir», als ich noch in der Kommission war 

(Heiterkeit) –, ist, dass die Abgabe bei Auf- und Umzonungen erst dann 

fällig wird, wenn man effektiv realisiert. Das heisst, all jene Grundei-

gentümer, die irgendwo ihr Haus haben und denen das Gebiet aufgezont 

wird, müssen nicht befürchten, dass sie irgendeine Abgabe zahlen müs-

sen. Sie müssen erst dann zahlen, wenn sie diese Mehrwerte auch wirk-

lich nutzen. Das, denke ich, ist ein grosser Vorteil und kann auch die 

Grundeigentümer, die jetzt Angst oder Bedenken hatten vor diesem Ge-

setz, hoffentlich beruhigen.  
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Nun, ich habe Freude, dass dieser Kompromiss zustande gekommen ist. 

Und ich kann Ihnen hiermit auch sagen, dass der Regierungsrat in seiner 

neuen Zusammensetzung diesen Kompromiss vollumfänglich unter-

stützt. Einzig und allein diese 5 Prozent, die weggefallen sind, die 5 

Prozent des Mehrwertausgleichs, die in der ursprünglichen Version an 

den Kanton gegangen wären, das findet die Regierung nicht so optimal, 

denn dadurch ist der kantonale Fonds weniger geäufnet. Und es muss 

hier auch gesagt werden: Es fallen nicht nur bei den Gemeinden Kosten 

an, sondern es fallen leider auch beim Kanton Zürich Kosten an. Und 

jetzt ist dieser Fonds, der dafür zuständig ist, weniger geäufnet.  

Vielleicht noch ein Wort zum Einzonungsstopp: Es wurde schon ge-

sagt, wir haben aktuell einen Einzonungsstopp, das heisst, es können 

keine neuen Flächen eingezont werden. Dieses Moratorium gilt, bis das 

Gesetz und die Verordnung in Kraft sind. Also bis dann wird es nicht 

möglich sein, einzuzonen. Wir arbeiten jetzt bereits an der Verordnung. 

Wir werden – das kann ich Ihnen somit sagen – ungefähr im September 

2019 die Vernehmlassung zur Verordnung eröffnen. Dann kommt das 

ganze Spiel, und ich gehe davon aus, dass wir Ende 2020 die Verord-

nung und das Gesetz in Kraft setzen können. Das heisst, Ende 2020 

wird das Einzonungs-Moratorium aller Ansicht nach ausser Kraft ge-

setzt.  

Ich danke ganz herzlich all jenen, die an diesem Kompromiss mitgear-

beitet haben. Es ist fast etwas aussergewöhnlich, muss ich sagen, dass 

in diesem Rat ein so breit abgestützter Kompromiss erreicht werden 

konnte, das habe ich noch nie erlebt. Herzlichen Dank.  

 

Eintreten 

ist beschlossen, nachdem kein anderer Antrag gestellt worden ist.  

 

Detailberatung 

 

Titel und Ingress 

I. 

A. Grundlagen 

§ 1 

B. Kantonaler Mehrwertausgleich 

§ 2. Abgabetatbestände 

Abs. 1 und 2 
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Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Minderheitsantrag von Thomas Wirth: 
3 Planungsvorteilen gleichgestellt sind Vorteile, die entstehen durch: 

a. Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 24–24e RPG für landwirt-

schaftsfremde Nutzungen in der Landwirtschaftszone, 

b. den Übergang von Grundstücken gemäss Art. 2 Abs. 1 und 2 Bst. a, 

c und d des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über das bäuerliche 

Bodenrecht zu einer nichtlandwirtschaftlichen Nutzung. 

 

Andrew Katumba (SP, Zürich), Präsident der KPB: Das Geschäft wird 

relativ zügig beendet werden können, wir haben lediglich drei Minder-

heitsanträge. Ich möchte kurz auf den Minderheitsantrag der GLP von 

Thomas Wirth eingehen: Unter Paragraf 2 verlangt die GLP neu einen 

Absatz 3, litera a und b. Mit dem Antrag fordert die Minderheit die Ent-

lassung aus dem bäuerlichen Bodenrecht und somit die Landwirtschaft 

ebenfalls dem Gesetz zu unterstellen.  

Rund 2 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe geben pro Jahr ihren 

Betrieb auf. Dadurch werden Immobilien – Bauernhäuser, Stöckli und 

weitere Gebäude – nicht mehr für die Landwirtschaft benötigt und kön-

nen von Dritten erworben werden. Die Minderheit begründet ihren An-

trag, dass auch diese Grundstücke der Mehrwertabgabe zu unterstellen 

sind. Die Kommissionsmehrheit lehnt den Antrag mit der Begründung 

ab, dass dieser Antrag mit Bundesrecht kollidieren würde. Der Bund 

regelt und überwacht heute die Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone. 

Wegen der strengen Ausbauregeln sind Mehrwerte nur bedingt reali-

sierbar.  

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Wir haben es ja bereits beim 

Eintreten von der EVP gehört: Die Siedlungsentwicklung und die Zer-

siedelung finden eben auch ausserhalb der Bauzone statt. Vorher hat es 

auch der KPB-Präsident erwähnt, dass eben genau Mehrwerte geschaf-

fen werden. Solange ein Bauernhaus noch in Bauernhand ist, um hier 

beispielsweise einen Satz von Markus Hausammann (SVP-Nationalrat) 

zu nehmen, der immer sagt «Bauernland in Bauernhand», solange ist es 

noch kein Problem. Wir haben aber das Problem, dass Bauernland nicht 

länger immer nur in Bauernhand ist, sondern wegen des Strukturwan-

dels, wegen der landwirtschaftlichen Aufgabe werden Gebäude in der 
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Landwirtschaftszone frei für andere Nutzungen. Sie werden umgenutzt, 

werden von Leuten gekauft, die es sich leisten können, in einem schö-

nen alten Bauernhaus zu wohnen und nebenbei noch ein bisschen Pfer-

dehaltung zu machen. Und der Bauer als Vorbesitzer oder manchmal 

auch ein Berater, der es geschickt macht und sich das Haus unter den 

Nagel reisst, hat riesengrosse Gewinne auf diesem Land, das nicht mehr 

länger nur an Bauern verkauft werden darf, sondern an alle, die es sich 

leisten können. Es ist natürlich nicht nachvollziehbar, weshalb wir über 

einen Mehrwertausgleich innerhalb der Bauzone sprechen und diese 

Mehrwerte, die dort durch Entscheid der Politik, der öffentlichen Hand 

geschaffen werden, abschöpfen, und wenn es ausserhalb der Bauzone 

entweder um Ausbauten mit Sonderbewilligungen oder Umnutzungen 

mit Sonderbewilligungen oder durch Entlassung des bäuerlichen Bo-

denrechts geht, diese einfach unbehelligt lassen. Diese Ungleichbe-

handlung – davon muss man fast ausgehen – fördert zudem die Zersie-

delung ausserhalb der Bauzone. Wir brauchen hier ein dringendes Um-

denken, deshalb ist der erste Schritt, die Mehrwertabgabe auch auf sol-

che Gebäude zu erheben, ein sinnvoller Ansatz. Diese Mehrwerte, die 

dort erzielt werden, könnten wir auch direkt wiederum für die Land-

wirtschaft einsetzen oder beispielsweise für Rückbauten von nicht mehr 

benötigten landwirtschaftlichen Gebäuden für Rekultivierungen auf 

diesen Flächen. Das wäre unserer Ansicht nach wesentlich sinnvoller, 

als dies einfach auszuklammern.  

In diesem Sinne bitte ich Sie, stimmen Sie diesem Antrag zu und sagen 

Sie, dass auch ausserhalb der Bauzone Mehrwerte abgeschöpft werden, 

wenn Mehrwerte durch politische Entscheide geschaffen werden.  

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Ich habe es in der Eintre-

tensdebatte schon gesagt, wir lehnen diesen Minderheitsantrag ab, und 

ich möchte auch noch kurz begründen, weshalb dies der falsche Ansatz 

ist: Wir sehen das durchaus auch kritisch, dass Bauten in der Landwirt-

schaftszone, die nicht mehr zweckgebunden sind, anders genutzt wer-

den. Eigentlich stehen diese de facto ja am falschen Ort. Aber wenn wir 

jetzt diesen Antrag unterstützen würden, dann schüfen wir ein Präjudiz, 

dass sie dann in der Nicht-Bauzone trotzdem erlaubt sind. Doch diese 

Bauten wollen wir gar nicht in der Landwirtschaftszone, das muss der 

Ansatz sein. Und wenn wir einen Anreiz schaffen, dass man das machen 

kann, dann ist das der falsche Weg.  

Dann gibt es noch ein Detail: Nur mit dem Entlassen aus dem bäuerli-

chen Bodenrecht wird de facto noch kein Mehrwert geschaffen, denn 
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das Raumplanungsgesetz sieht da nur ganz beschränkte Möglichkeiten 

vor. Wenn es über einen Gestaltungsplan geht, ist eine Mehrwertabgabe 

geschuldet. Dort ist sie bereits vorgesehen. Der Ansatz muss also ein 

anderer sein. Wir schaffen de facto mit einem falschen Signal, wenn wir 

diese Mehrwertabgabe einführen würden, zumal die Bemessung sehr, 

sehr schwierig würde und es meistens nur um ganz kleine geht. Wir 

müssen schauen, dass es keine solchen Bauten, die zonenfremd sind, in 

der Landwirtschaftszone gibt; das ist der Ansatz. 

 

Sonja Rueff (FDP, Zürich): Die Ausnahmebewilligungen nach Artikel 

24 RPG sind keine Planungsmassnahmen, demzufolge soll der Mehr-

wertausgleich in diesen Fällen keine Anwendung finden. Dasselbe gilt 

für Grundstücke, die aus dem bäuerlichen Bodenrecht entlassen wer-

den. Aus diesem Grund lehnen wir den Minderheitsantrag ab. Die von 

Thomas Wirth geäusserten Bedenken und Überlegungen können, wie 

schon von Martin Hübscher ausgeführt, auf anderen Wegen in Angriff 

genommen werden, aber nicht mit diesem Gesetz. Besten Dank.  

 

David Galeuchet (Grüne, Bülach): Die grüne Fraktion wird den Min-

derheitsantrag nicht unterstützen, wir halten uns an den erarbeiteten 

Kompromiss. Bauen ausserhalb der Bauzone gilt nicht als Einzonung 

und ist daher nicht mehrwertausgleichspflichtig. Wir können das An-

liegen von Thomas Wirth nachvollziehen und würden es grundsätzlich 

unterstützen. Für das Bauen ausserhalb der Bauzonen braucht es bes-

sere Gesetze. Diese sollen aber nicht im MAG am Rande noch reinge-

wurstelt werden, sondern – das als Wunsch an den Baudirektor – mit 

der Überarbeitung des Raumplanungsgesetzes sauber gelöst werden. 

Mit dem Minderheitsantrag würden viele Projekte ausserhalb der 

Bauzone wohl unter die Bagatellgrenze fallen und so der gewünschte 

Effekt sowieso wegfallen.  

 

Josef Wiederkehr (CVP, Dietikon): Ich mache es kurz: Die CVP wird 

sämtliche Minderheitsanträge der GLP ablehnen. Wir haben sehr viel 

Herzblut und Zeit in die Ausarbeitung dieses Kompromisses investiert. 

Er ist absolut ausgewogen. Es gäbe keinen Grund, ihn wieder infrage 

zu stellen mit irgendwelchen Anträgen. Uns ist es wichtig, dass die Be-

völkerung eine gute Lösung erhalten wird. Selbstprofilierung ist hier 

deshalb fehl am Platz. Entsprechend werden wir diesen und die anderen 

Anträge ablehnen. Die einzige Ausnahme bildet der Antrag bezüglich 
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der Verordnung, da es hier vor einigen Tagen doch gelungen ist, einen 

Kompromiss zu finden. Mehr dazu aber später.  

 

Regierungsrat Martin Neukom: Die Mehrwertausgleiche, die wir in 

diesem Gesetz behandeln, betreffen immer Zonen. Das heisst, wenn 

man ausserhalb einer Bauzone baut, ist man nicht betroffen. Herr Wirth 

stellt jetzt hier im Namen der GLP den Antrag, dass man dieses Bauen 

ausserhalb der Bauzone auch diesem Mehrwertausgleich unterwirft. 

Sonja Rueff hat es vorhin schon gesagt, formaljuristisch ist es so, dass 

Bauen ausserhalb der Bauzone eigentlich keine Planungsmassnahme 

ist, deshalb ist das Bauen ausserhalb der Bauzone nicht im Sinne der 

RPG-Revision 1. Das Bauen ausserhalb der Bauzone wird dann in der 

RPG-Revision 2 geregelt.  

Ich muss Ihnen sagen, man könnte das grundsätzlich schon so umset-

zen. Es wäre einfach ein erheblicher Vollzugsaufwand, weil es sehr 

viele einzelne kleine Bauten sind. Kommt dazu, dass vermutlich viele 

dieser Bauten unterhalb der Bagatellgrenze sind und das genau auch 

nicht im Sinne dieses Kompromisses ist.  

Der Regierungsrat beantragt Ihnen deshalb, diesen Minderheitsantrag 

abzulehnen.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas 

Wirth gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 137 : 28 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zuzu-

stimmen.  

 

§§ 3–13 

C. Kantonaler Mehrwertausgleichsfonds 

§§ 14–18 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

D. Kommunaler Mehrwertausgleich 

§ 19. Regelungen der Gemeinden 

 

Minderheitsantrag von Thomas Wirth: 
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§ 19. 1 Die Gemeinden regeln den Ausgleich von Planungsvorteilen, die 

durch Auf- oder Umzonungen entstehen, in ihrer Bau- und Zonenord-

nung. Ausgenommen sind Umzonungen gemäss § 2 Abs. 1 lit. b. 
2 Sie sehen die Erhebung einer Abgabe von 20% bis 50% des um Fr. 50 

000 gekürzten Mehrwerts vor. 

Kein Abs. 2bis gemäss Mehrheit. 

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Der Minderheitsantrag zu die-

sem Punkt umfasst eigentlich drei Elemente: Das eine Element ist die 

Höhe des Abgabensatzes, das zweite Element ist der Freibetrag und das 

dritte Element ist die Streichung der Freifläche, wie sie die KPB-

Mehrheit hineingepackt hat. Auf die Höhe des Abgabensatzes bin ich 

beim Eintreten eingegangen, das lasse ich jetzt bleiben.  

Ich möchte hier aber doch nochmals auf den Freibetrag eingehen: Der 

Hauptunterschied liegt darin, dass der Minderheitsantrag, den ich jetzt 

vertrete, einen Freibetrag von 50'000 Franken vorsieht, während die 

Mehrheit der KPB 100'000 Franken festgelegt hat. Ich glaube, grund-

sätzlich ist das Ziel das gleiche: Wir wollen nämlich, dass die kleinen 

Einfamilienhaus-Besitzer vom Mehrwertausgleich nicht betroffen sind, 

und dieses Ziel erreichen wir auch mit einem Freibetrag von 50'000 

Franken.  

Die kantonale Verwaltung gab uns ja die Möglichkeit, basierend auf 

den Zonenplanänderungen einmal mit ersten Zahlen spielend, schauen 

und Fragen stellen zu können: Was bedeutet es, was passiert, wenn man 

das so regelt? Wir haben diverse Zusammenstellungen bekommen, mit 

wie vielen Fällen in welcher Grössenordnung etwa zu rechnen ist. Da-

raus konnten wir ableiten, wie viele Fälle von der Mehrwertabschöp-

fung betroffen wären und wie viele vermutlich nicht. Die genauen Zah-

len kennen wir selbstverständlich noch nicht. Das wird sich in der Zu-

kunft weisen, wenn wir dann das Modell, das wir jetzt beschlossen ha-

ben, einführen. Aber wenn ich das jetzt anschaue, den 50'000-Franken-

Freibetrag auf den Werten, die wir in der Vergangenheit hatten, dann 

sind es 75 bis 80 Prozent der Aufzonungen, die diese 50'000 Franken 

Mehrwert nicht überschreiten. In 75 bis 80 Prozent der Fälle wird also 

kein Mehrwertausgleich fällig bei 50'000 Franken Freibetrag. Und bei 

den Umzonungen, wo es ja naturgemäss um grössere Werte geht, wenn 

beispielsweise eine Gewerbezone zu einer gemischten Zone oder zu ei-

ner Wohnzone umgezont wird und die Wertsteigerungen grösser sind, 

haben wir 55 bis 60 Prozent der Fälle, die mit einem 50'000-Franken-

Freibetrag nicht betroffen sind. Ich glaube, damit ist das Ziel erreicht, 
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die Kleineren nicht so damit zu belästigen oder auch kleine Rechnungen 

auszustellen.  

Jedoch stellt sich die Frage bei 100'000 Franken: Sind diese Werte na-

turgemäss wesentlich höher? Und am Schluss stellt sich noch die Frage: 

Gibt es dann in vielen Gemeinden überhaupt noch Gelder, die so erzielt 

werden und die dann eben genutzt werden können, um diese Nachteile 

der inneren Verdichtungen aufzufangen, um die Qualität des Strassen-

raums zu schaffen, um Freiräume zu schaffen oder um andere Qualitä-

ten in den öffentlichen Raum zu bringen? Wir sind überzeugt, wir brau-

chen das Geld. Es ist deshalb nicht sinnvoll, einfach darauf zu verzich-

ten und sich auf wenige Einzelfälle zu konzentrieren, die dann zwar 

sehr viel bezahlen müssen, aber wenige Gemeinden davon profitieren. 

Und der zweite Punkt, der aus meiner Sicht hier auch sehr wichtig ist, 

ist, dass die KPB ja noch eine zweite Ebene eingeführt hat, um die klei-

nen Fälle rauszunehmen, und das ist diese Freifläche, eine Freifläche 

von 1200 bis 2000 Quadratmeter, die Gemeinde muss das festlegen. 

Das ist, unabhängig davon, wo sie festgelegt wird, äusserst problema-

tisch. Ich mache ein kleines Beispiel: Eine Fläche liegt einen Quadrat-

meter darüber, es sind also, wenn die Gemeinde 2000 Quadratmeter 

festlegt, 2001 Quadratmeter. Sprich: Der Eigentümer dieser Parzelle ist 

mehrwertausgleichspflichtig. Die Wertsteigerung dieser Parzelle be-

trägt 249'000 Schweizer Franken, 40 Prozent Abgabesatz, er bezahlt 

circa 60'000 Franken Mehrwertausgleich. Sein Nachbar hat eine Par-

zelle, die zwei Quadratmeter kleiner ist, fällt also genau um einen Quad-

ratmeter unter diese Grenze. Der Mehrwert ist etwa gleich, auch 

249'000 Franken, sprich: Er kommt nicht über diese Schwelle, bezahlt 

daher nichts. Ist es gerecht, dass einer, weil er zwei Quadratmeter mehr 

Land hat, 60'000 Franken Mehrwertausgleich bezahlen muss, und sein 

Nachbar nicht? Nein, unserer Ansicht nach nicht. Aber genau das ist die 

Wirkung dieser Freigrenze, die ein sehr grosses Anliegen der KPB war 

und deshalb in diesem Kompromiss drin ist. Aus unserer Sicht ist ganz 

klar, dass sie raus muss. Der Grund, warum sie raus sollte, ist ja genau: 

Wir wollen diese gar nicht erst rechnen, weil das viel zu viel Aufwand 

und viel zu bürokratisch ist. In diesem Bereich sind wir genau in diesen 

Standardfällen, auf die ich schon im Eintreten hingewiesen habe. Diese 

Standardfälle kann man ganz einfach berechnen. Das ist das Modell, 

das ist das Tool, von dem ich dann auch hoffe, dass es die Regierung so 

erstellt, dass man es im GIS einfach anwenden kann. Dann fällt er raus. 

Dann kommt heraus: Mehrwert 40'000 Franken, der Fall ist erledigt. 

Hier haben wir jetzt einen Fall: Es kommt nichts rein. Dann kontrollie-

ren wir allenfalls an gewissen Zonen, ob es doch noch reinkommt, weil 
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wir ja eine zweite Schwelle haben, und am Ende schaffen wir also einen 

komplizierteren Prozess und eine Ungleichbehandlung der Grundeigen-

tümer.  

In diesem Sinne bitte ich Sie, stimmen Sie diesem Minderheitsantrag 

zu und entfernen Sie diese Krücke aus dem Gesetz.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas 

Wirth gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit  

144 : 24 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommis-

sion zuzustimmen.  

 

§§ 19a–22 

E. Rechtsschutz 

§§ 24–25a 

F. Schlussbestimmungen 

§ 26 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

§ 27. Übergangsbestimmung 

Abs. 1–4 

 

Keine Bemerkungen; genehmigt. 

 

Minderheitsantrag von Thomas Wirth: 
5 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten in einer Verordnung. 

 

Andrew Katumba (SP, Zürich), Präsident der KPB: Hier ein Schwenker 

im Sinne des Kompromisses des Kompromisses: Wir haben in der Ein-

tretensdebatte vernommen, dass sich der Grossteil der Kommissions-

mitglieder in der KPB letzte Woche darauf geeinigt hat, den Minder-

heitsantrag von Thomas Wirth zu unterstützen und entsprechend die 

Verordnung nicht mehr durch das Parlament genehmigen zu lassen im 

Sinne der üblichen Regelung. Ich weiss jetzt nicht, wie die Abstimmung 

gemacht wird. Ich würde sagen, dass wir vermutlich alle auf den roten 

Knopf (die Nein-Taste der Abstimmungsanlage) drücken müssen und 

somit der Minderheit eine Mehrheit verschaffen. Danke. 
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Ratspräsident Dieter Kläy: So wird es sein.  

 

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Wir haben ja diese Aufgaben-

teilung beim Gesetzgebungsprozess, dass der Regierungsrat die Ver-

ordnungen beschliesst und dass der Kantonsrat die Gesetze schafft und 

dass die Punkte, die uns wichtig sind, im Gesetz verankert sind. Das ist 

eine sinnvolle Regelung aus Sicht der Grünliberalen, weil es ja in dem 

Sinn im Rahmen des Gesetzes Anpassungen erlaubt, die dann nur teil-

weise notwendig sind, weil sich die Ausgangslagen ein bisschen verän-

dert haben. So bleibt die Regierung handlungsfähig, im Gegensatz 

dazu, wenn sie jedes Mal neu in den Kantonsrat kommen und diese 

Verordnung vorlegen muss und der Kantonsrat dann nur darüber be-

schliessen kann, ob er einverstanden oder nicht einverstanden ist, denn 

ändern kann er es ja sowieso nicht.  

In diesem Sinne bin ich froh, dass der Kantonsrat nach der KPB-

Beratung jetzt einen Meinungsumschwung hat und diesem Minder-

heitsantrag zustimmt. So verlieren wir auch nicht unnötig Zeit im Pro-

zess. Wir können das Gesetz schneller in Kraft setzen und damit diesen 

Einzonungsstopp schneller beenden. Und wir werden auch zukünftig 

handlungsfähig sein und nicht jede Änderung in der Verordnung muss 

in den Kantonsrat, sondern wir sind dann gefordert, allenfalls mit Ge-

setzesänderungen oder mit Postulaten Einfluss zu nehmen, wenn uns 

etwas in der Entwicklung nicht passt.  

 

Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen): Ich bin nicht ganz einverstan-

den mit den Ausführungen meines Vorredners. Grundsätzlich haben 

wir diese Aufgabenteilung. In diesem Fall waren aber in den Kommis-

sionsberatungen – da war ich am Anfang sogar noch dabei – sehr viele 

Fragen offen, wie die tatsächliche Bemessung sein wird. Es kommt das 

sogenannte hedonische Modell zum Zug, was wir sehr begrüssen, aber 

die Parameter des hedonischen Modells werden eben in der Verordnung 

festgelegt und sind jetzt nicht im Gesetz. Das hat durchaus gesetzgebe-

rische Wirkung. Aber ich gehe davon aus, dass in den Materialien der 

KPB sehr viele Aussagen festgehalten sind. Der neue Baudirektor 

nimmt das auf und die Verwaltung ist, wie wir gehört haben, bereit, 

diese Verordnung möglichst bald in die Vernehmlassung zu geben, so-

dass wir am Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang des neuen Jah-

res diese Verordnung haben und den Bauzonenstopp tatsächlich vom 

Tisch haben. Deshalb sind wir bereit, hier quasi über unseren Schatten 
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zu springen und auf die Genehmigung durch den Kantonsrat zu verzich-

ten – im Sinne der Sache und im Vertrauen, dass bereits sehr viel dar-

über gesprochen wurde, wie es im Sinne der Mehrheit sein sollte. Vie-

len Dank.  

 

Sonja Rueff (FDP, Zürich): Es handelt sich um einen Minderheitsan-

trag, aber unserer Meinung nach um ein sehr wichtiges Thema. Die FDP 

wollte ursprünglich, dass die Verordnung der Genehmigung des Kan-

tonsrates bedarf. Nach diversen Gesprächen und auch Rücksprachen 

mit der Verwaltung halten wir an diesem Vorbehalt nicht mehr fest und 

unterstützen somit ebenfalls den Minderheitsantrag der GLP.  

Dafür gibt es mehrere Gründe, die unserer Meinung nach alle sehr 

wichtig sind: Mit der Verhinderung der Extrarunde durch die Kommis-

sion und den Kantonsrat treten das MAG und die Verordnung schneller 

in Kraft. Mit dem Inkrafttreten wird das Moratorium aufgehoben. Da-

ran sind alle Gemeinden interessiert.  

Weiter sind dank des Kompromisses nun alle Punkte, die uns wichtig 

sind, im Gesetz klar formuliert. In den umfangreichen Kommissions-

protokollen ist unsere Absicht ebenfalls klar festgehalten sowie auch 

die Zusicherungen des alten (Altregierungsrat Markus Kägi) und des 

neuen Baudirektors, die Kommission zu informieren, wie ungefähr die 

Verordnung ausgestaltet sein könnte. Auch der neue Baudirektor hat 

diese Zusicherung wiederholt. Die Zusammenarbeit mit der Verwal-

tung war immer gut, aber besonders in diesem Geschäft sehr gut. Das 

gegenseitige Vertrauen ist vorhanden, dass wir mit dem Verzicht auf 

die Genehmigung der Verordnung das MAG nicht gefährden. Die Ver-

waltung weiss, was wir von der Verordnung erwarten. Als Letztes 

kommt noch dazu, dass wir an Verordnungen bekanntlich eh nichts än-

dern können. Wenn man absolut unzufrieden ist, bleibt nur die Rück-

weisung, was dann zu einer weiteren Verzögerung führt. Wir haben im 

Gesetz in Paragraf 25a die Wirkungskontrolle verankert. Das bringt 

mehr als die Genehmigung einer Verordnung. Es wird – wir haben es 

gehört – sowieso noch eine Vernehmlassung zur Verordnung geben. 

Wie beim Gesetz erwarten wir allenfalls ein Echo aus den Parteien, Ge-

meinden und Verbänden, und daraus könnte dann auch nochmals ein 

Erkenntnisgewinn kommen. Besten Dank. 

 

David Galeuchet (Grüne, Bülach): Wir sind sehr erfreut, dass sich auch 

die bürgerlichen Parteien dazu durchringen konnten, dass die Verord-

nung nicht durch den Kantonsrat genehmigt werden muss. Allgemein 

ist das Absegnen der Verordnungen ein Prozess, der den politischen 
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Betrieb weiter verlangsamt und die Gewaltentrennung untergräbt. Mit 

dem Verzicht auf die Genehmigung können sechs Monate gewonnen 

werden, damit bestünde früher wieder Rechtssicherheit.  

Daher wird die Grüne Fraktion dem Minderheitsantrag zustimmen. Ich 

bitte Sie alle, das ebenfalls zu tun.  

 

Josef Wiederkehr (CVP, Dietikon): Es ist erfreulich, dass auch in dieser 

Frage in letzter Minute ein wichtiger Kompromiss gefunden werden 

konnte. Dies stimmt mich auch sehr positiv in Bezug auf die weiteren 

Herausforderungen, welche diese Gesetzgebung mit sich bringen wird. 

Die Zeichen stehen gut, dass auch diese gemeinsam im gegenseitigen 

Einverständnis sachlich und ausgewogen gelöst werden können. So ist 

es auch in der Frage der Verordnung geschehen. Damit nicht unnötig 

Zeit verloren geht und rasch wieder Rechtssicherheit geschaffen und 

der Einzonungsstopp des Bundes aufgehoben wird, macht es Sinn, die 

Zusatzschlaufe über das Parlament zu vermeiden. Dennoch geht es in 

der Verordnung um wesentliche Fragen, wie es der Fraktionspräsident 

der SVP auch erwähnt hat, welche in der Kommission vertieft diskutiert 

wurden und auch eine Voraussetzung für die Entstehung des Kompro-

misses waren. Entsprechend stimmig ist die Verordnung auszuarbeiten.  

Dass der Kantonsrat dies überwachen will, ist mehr als verständlich. 

Diesen Aspekt greift nun auch der Kompromiss auf. Der neue Baudi-

rektor verpflichtete sich, pragmatisch die vorberatende Kommission in 

Form eines Info-Traktandums mindestens zweimal, davon mindestens 

einmal vor der Vernehmlassung, über die Verordnung ins Bild zu set-

zen. Im Gegenzug waren wir bereit, auf die Genehmigung durch den 

Rat zu verzichten. Es freut mich ausserordentlich, dass dieser Schritt 

von zahlreichen weiteren Fraktionen mitgetragen wird und dass wir 

auch hier in dieser Frage miteinander eine pragmatische, sinnvolle Lö-

sung finden konnten. 

 

Regierungsrat Martin Neukom: Ich habe es vorhin bereits angetönt: 

Wir arbeiten bereits intensiv an der Verordnung und werden diese un-

gefähr im September in die Vernehmlassung geben. Der relevanteste 

oder wahrscheinlich kritischste Punkt in der ganzen Sache ist die Be-

messung. Wir haben jetzt immer von Mehrwerten gesprochen. Es ist 

klar, wenn man ein Gebiet aufzont, entsteht ein Mehrwert. Und bei der 

Bemessung geht es jetzt darum, wer festlegt, wie viel Mehrwert das 

jetzt ist. Denn ein Verkehrswert ist nicht immer so einfach zu bestim-

men, bei Grundstücken sowieso. Das heisst, wir werden in der Verord-

nung regeln, dass ein hedonisches Modell zur Anwendung kommt. Das 
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heisst, es ist ein Modell, das auf statistischen Daten basiert. Das wird 

man verwenden, um zu bestimmen, wie gross jetzt der Mehrwert in ei-

nem einzelnen bestimmten Fall ist.  

Ich bin froh, dass Sie sich jetzt entschlossen haben, die Verordnung 

nicht der Genehmigung zu unterstellen, denn das hätte nochmals massiv 

Zeit gekostet. Somit wäre auch das Einzonungs-Moratorium noch län-

ger bestehen geblieben, denn wenn eine Verordnung genehmigt werden 

muss, muss sie zuerst in die Kommission und dann in den Kantonsrat. 

Sie wissen, das hätte noch mindestens ein halbes Jahr länger gedauert. 

Somit wäre das Einzonungs-Moratorium noch ein halbes Jahr länger 

geblieben. Wie Josef Wiederkehr bereits gesagt hat, habe ich angebo-

ten, die KPB im Gegenzug entsprechend vor und nach der Vernehmlas-

sung zu informieren, sodass Sie sich auch dort bereits einbringen kön-

nen. 

Ich bitte Sie daher im Namen der Regierung, dem Antrag Wirth zuzu-

stimmen.  

 

Abstimmung 

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas 

Wirth gegenübergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 166 : 0 

Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsantrag zuzustim-

men.  

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Damit ist die Vorlage materiell durchbera-

ten. Sie geht an die Redaktionskommission. Die Redaktionslesung fin-

det nach den Sommerferien statt. Dann befinden wir auch über Ziffern 

römisch II und III der Vorlage.  

 

Das Geschäft ist für heute erledigt.  

 

 

4. Baurecht für studentisches Wohnen auf dem Universitätsgebiet 

Irchel Süd 

Postulat Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) und Monika 

Wicki (SP, Zürich) vom 28. August 2017  

KR-Nr. 222/2017, Entgegennahme, Diskussion 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat 

entgegenzunehmen. Pierre Dalcher, Schlieren, hat an der Sitzung vom 
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30. Oktober 2017 Antrag auf Nichtüberweisung des Postulates gestellt. 

Der Rat hat über die Überweisung zu entscheiden.  

 

Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen): Das Postulat, über wel-

ches wir heute entscheiden, wurde von der FDP und der SP eingereicht, 

nach und infolge auch einer Richtplandiskussion in der KBIK (Kom-

mission für Bildung und Kultur) zur Weiterentwicklung des Universi-

tätsgebietes Irchel. Der Richtplan beschreibt in Kapitel 6.2.4 die Ent-

wicklung der Universität Irchel. In unserem Postulat gehen wir auf die 

Pläne des Teilperimeters Irchel Süd ein. Damit wird Irchel Süd in erster 

Linie langfristig als Entwicklungsgebiet für universitäre Nutzungen ge-

sichert. Irchel Süd bietet, so der Richtplan, aber auch Raum für die kurz- 

und mittelfristige Realisierung von funktional mit dem Campus ver-

knüpftem sowie von studentischem Wohnen. Entsprechend wurden da-

her innerhalb des Perimeters Campus Irchel für öffentliche Bauten und 

Anlagen zwei Vorhaben festgesetzt: einerseits Neubauten für hoch-

schulaffine Drittnutzung, das Wohnen, mit einem kurz- bis mittelfristi-

gen Realisierungshorizont und andererseits Neu- und Umbauten mit ei-

nem mittel- bis langfristigen Horizont. Diese Formulierung der hoch-

schulaffinen Drittnutzung – wenn auch in ihrer Stossrichtung natürlich 

richtig – war für uns etwas zu wenig aussagekräftig. Und auch die Dis-

kussion in der KBIK hat eben genau diesen Eindruck gefestigt. Aus den 

Antworten auf die in der KBIK gestellten Fragen musste geschlossen 

werden, dass die Pläne für die Umsetzung des Vorhabens sowohl zeit-

lich wie inhaltlich noch alles andere als gefestigt sind und man sich un-

ter der hochschulaffinen Drittnutzung auch Wohnen rein nur für Do-

zenten vorstellen könnte.  

Mit unserem Postulat bitten wir daher den Regierungsrat, die Pläne zu 

konkretisieren und dabei insbesondere mittels geeigneter Massnahmen 

sicherzustellen, dass auch Wohnraum für Studierende entsteht. Natür-

lich plädieren wir von der FDP nicht dafür, dass der Kanton neu als 

Vermieter von Wohnungen agieren soll. Wir stellen uns aber vor, dass 

der Kanton prüft, wie und in welchem Umfang er das im Richtplan vor-

gesehene Areal parzellieren und Parzellen im Baurecht an Bauträger 

abgeben kann, die sich ja in diesem Spezialgebiet von universitärem 

Wohnen in letzter Zeit hervorgetan haben.  

Die Frage stellt sich vielleicht, warum es uns ein Anliegen ist, dass das 

angedachte studentische Wohnen auf dem Campus Irchel auch tatsäch-

lich und zeitnah entsteht. Aufgrund des starken Wachstums der Univer-

sität und der anderen Hochschulen im Raum Zürich fehlt es nicht nur 
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an Wohnraum für Dozierende, sondern insbesondere auch für Studie-

rende. Viele dieser Studierenden sind auf Wohnraum in einem günsti-

gen Preissegment angewiesen. Sie buhlen um die erwähnten Wohnun-

gen vielfach mit anderen Bevölkerungsgruppen mit tiefem Einkommen, 

beispielsweise mit jungen Familien und Rentnerinnen und Rentnern. 

Der Bedarf dieser Gruppen an günstigem Wohnraum kann angesichts 

des Umbruchs beziehungsweise auch des Umbaus der Stadt Zürich, die 

nun einmal die meisten Studierenden aufnimmt und aufnehmen wird, 

schlecht befriedigt werden. Wie erwähnt, stellen wir fest, dass die Stadt 

Zürich sich seit einigen Jahren im Umbruch befindet. Überall wird ver-

dichtet und erneuert, Landreserven werden mobilisiert, um sie im Sinne 

der inneren Verdichtung optimal nutzen zu können. Einst günstige Alt-

wohnungen, welche häufig als Zwischennutzung günstig an Studie-

rende vermietet wurden, werden durch Neubauten mit Wohnungen für 

Familien ersetzt. Das ist an und für sich natürlich nicht schlecht, aber 

es führt zu einer weiteren Verknappung von günstigem Wohnraum für 

Studierende. Die Stadt Zürich selbst hat indes in den letzten Jahren 

grosszügig Baurechte an gemeinnützige Wohnbaustiftungen vergeben, 

die auch Wohnraum für Studierende geschaffen haben.  

In Anbetracht der knappen Landreserven in der Stadt erscheint es uns 

deshalb angebracht, wenn der Kanton auf dem Irchel schon ein Gebiet 

für Wohnen vorsieht, dass er hier an Dozierende, aber insbesondere 

auch an Studierende denkt. Er soll nun konkretisieren, wo und auch wie 

viel Wohnraum für Studierende entstehen soll. Und er soll darlegen, 

wie und in welchem Zeitraum das zu erfolgen hat. Wie wir geschrieben 

haben, kann das beispielsweise durch eine Abgabe an einen Baurechts-

träger passieren, der sich im Bereich «studentisches Wohnen» bereits 

hervorgetan hat und der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 

anbietet.  

In Bezug auf die städtischen Wohnbaustiftungen bleibt noch anzumer-

ken, dass es nicht die Aufgabe der Stadt Zürich alleine sein kann, 

Wohnraum für auswärtige Studierende zu schaffen, die meist lediglich 

Wochenaufenthalter sind und deren Eltern die Steuern anderswo ent-

richten. Es würde dem Kanton gut anstehen, in diesem Falle, in dem es 

so auf der Hand liegt, seinen Anteil ebenfalls zu leisten, indem er den 

Raum zur Verfügung stellt. Die Universität Zürich will in der obersten 

Liga mitspielen und sie tut dies auch erfolgreich. Nebst Topergebnissen 

in Forschung und Lehre sind gemäss ihren eigenen Aussagen auch Un-

terkünfte für Dozierende wichtig. Unseres Erachtens gehören aber auch 

geeignete Unterkünfte für Studierende dazu. Dabei geht es schliesslich 

auch um eine Art Nachwuchsförderung.  
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Wir freuen uns, dass der Regierungsrat bereit ist, das Postulat entgegen-

zunehmen. Und wir hoffen natürlich, dass der Kantonsrat es heute über-

weist. Besten Dank.  

 

Barbara Grüter (SVP, Rorbas): Salopp gesagt: Mit diesem Postulat soll 

erreicht werden, dass studentisches Wohnen zur Bildungsaufgabe wird. 

Dafür müssten gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, denn bis 

heute betrachtet die Verwaltung – zu Recht – studentisches Wohnen 

nicht als Bildungsaufgabe. Wir warnen vor diesem Schritt, denn mit 

diesem Vorgang erweitern wir das Geschäftsgebiet der Universität so-

wie auch der Baudirektion. Dieser Vorgang wird nicht enden, es wird 

zum Fass ohne Boden.  

Ich gebe den Postulantinnen darin recht, dass die Landreserven in der 

Stadt Zürich wie aber auch an der angrenzenden Agglomeration knapp 

und vor allem teuer sind. Dies darf aber nicht als Grund genommen 

werden, das primäre Ziel aus den Augen zu lassen. Das jetzt vorhandene 

Land muss für die kantonalen Bildungsziele reserviert bleiben. Ergän-

zen wir die Aufgabe zusätzlich mit der Unterbringung der Studenten, 

werden bald auch die Studierenden an den Fachhochschulen das Glei-

che fordern. Dann können wir von einem Schneeballeffekt sprechen 

und wir müssen mehrere hundert Wohnungen zur Verfügung stellen. Es 

stellen sich folgende weitere Fragen: Welche Bedeutung hat die Vor-

gabe der elterlichen Unterstützung der Erstausbildung eigener Kinder 

noch? Werden Einkünfte und Vermögen der Eltern beigezogen? Zahlt 

jeder gleich viel? Zahlen Studenten aus anderen Kantonen den gleichen 

Preis? Wer hat überhaupt Anspruch auf solche Unterkünfte? Wieso hat 

jemand Anspruch? Wie bereits erwähnt, stellt sich die Frage der Fach-

hochschulen. Wie gehen wir mit den Lehrlingen in den Berufsausbil-

dungen um? Subventionieren wir so nicht diejenigen, die es gar nicht 

brauchen? Ergeben sich Anpassungen bei den Steuerabzügen? Und, 

und, und. Sollten wir diese Gedanken wirklich umsetzen, so können die 

Bildungs- und die Baudirektion weitere Abteilungen aufbauen, denn 

diese Themen müssten bewirtschaftet werden.  

Wir bitten die Regierung, diese erwähnten Aspekte in einem allfälligen 

Bericht dann zu erläutern. Wir empfehlen aber aus den genannten Grün-

den, das Postulat nicht zu überweisen. Danke.  

 

Monika Wicki (SP, Zürich): Die SP hat das Postulat «Baurecht für stu-

dentisches Wohnen auf dem Universitätsgebiet Irchel Süd» mitunter-

zeichnet. Die SP hatte in der Kommission für Bildung und Kultur dieses 
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Anliegen im Rahmen der Richtplanbesprechung bereits eingebracht 

und es wurde gut aufgenommen. Denn es ist auch ein wichtiges Anlie-

gen. Zürich ist unter anderem eine Stadt der Studentinnen und Studen-

ten: 21'000 an der ETH, mehr als 26'000 an der Universität Zürich, an 

den verschiedenen Hochschulen zudem 2500 an der ZHdK (Zürcher 

Hochschule der Künste), 3500 an der PHZH (Pädagogische Hoch-

schule Zürich), 1200 an der HfH (Interkantonale Hochschule für Heil-

pädagogik), 2200 an der HWZ (Hochschule für Wirtschaft). Es sind 

also mehr als 50'000 Studierende in der Stadt Zürich, die privaten An-

bieter sind dabei nicht eingerechnet. Die ETH hat auf dem Hönggerberg 

unterdessen innovative Formen für studentisches Wohnen geschaffen. 

Es ist nun höchste Zeit, dass angesichts der teuren Wohnlage auch für 

die Studenten der Universität und anderer Hochschulen ausreichend 

Raum geschaffen wird.  

Aufgrund dieser Notwendigkeiten fand das Anliegen eine breite Unter-

stützung sowohl in der Kommission als auch als Postulat. Das Postulat 

nimmt den Auftrag an den Regierungsrat aus der Kommissionsarbeit 

auf, denn in diesen Diskussionen wurde klar, dass es gewisse Anpas-

sungen in rechtlichen und anderen Grundlagen brauchen wird, damit 

das Anliegen überhaupt umgesetzt werden kann. Der Regierungsrat 

wird nun aufgefordert, die notwendigen Abklärungen vorzunehmen 

und entsprechende Massnahmen in die Wege zu leiten.  

Die SVP hat moniert, dass mit diesem Postulat studentisches Wohnen 

eine Bildungsaufgabe würde. Ich meine, die SVP irrt sich da, denn es 

handelt sich nicht um ein Geschäft der Bildungsdirektion, darum ver-

handeln wir es ja auch nicht an einem «Bildungsmorgen», sondern eben 

heute Morgen. Es geht darum, dass die gesetzlichen Grundlagen geklärt 

werden, wie dieses Vermögen aus dem Finanzvermögen in ein anderes 

Vermögen transferiert werden kann und welche Grundlagen es braucht, 

damit es überhaupt möglich ist, auf diesem Gebiet studentisches Woh-

nen zu ermöglichen beziehungsweise das Baurecht zu ermöglichen und 

diese Aufgabe einem externen Bauträger zu übergeben.  

Für die SP ist es selbstverständlich, dass die Umsetzung dieses Anlie-

gens am besten im Baurecht und mit einem genossenschaftlich ausge-

richteten Bauträger umgesetzt werden soll. Die entsprechenden Diskus-

sionen werden wir dann aber in der Kommission bei entsprechender 

Gelegenheit führen. Vorerst danken wir für die Unterstützung dieses 

Postulates.  
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Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): «Irchel Süd wird in erster Linie 

langfristig als Entwicklungsgebiet für universitäre Nutzungen gesi-

chert. Irchel Süd bietet aber auch Raum für die kurz- bis mittelfristige 

Realisierung von funktional mit dem Campus verknüpften sowie von 

studentischem Wohnen. Die bauliche Struktur soll sich an den identi-

tätsstiftenden Gebäuden des alten Strickhofs orientieren.» Ausnahms-

weise habe ich jetzt einmal etwas vorgelesen, normalerweise schreibe 

ich mir nichts auf, weil ich zu faul bin dafür, aber ich denke, hier ist es 

wichtig, dass man es genau vorliest. Denn aufgrund der Diskussionen 

in der KBIK und anschliessend dann in der KPB (Kommission für Pla-

nung und Bau) wurde dieser Satz im Richtplan genau so geändert, dass 

eben auch das studentische Wohnen kurz- bis mittelfristig auf dem 

Campus Irchel Süd realisiert werden soll. Aus unserer Sicht ist daher 

das Anliegen des Postulates umgesetzt. Es ist aufgenommen, die Auf-

träge sind klar. Die Stadt und der Kanton müssen jetzt in dieser Hinsicht 

weitermachen. Es braucht kein Postulat, daher unterstützen wir dieses 

inhaltlich, sind aber der Meinung, dass es erfüllt ist und wir es deshalb 

einfach abschreiben können respektive nicht überweisen müssen.  

 

Josef Wiederkehr (CVP, Dietikon): Die CVP-Fraktion wird das Postulat 

unterstützen. Da wir dieses Anliegen bereits im Zusammenhang mit der 

Richtplanrevision und dem Eintrag «Irchel» ausführlich beraten haben, 

fasse ich mich relativ kurz: Die CVP unterstützt das Anliegen des Pos-

tulates. Wichtig ist uns jedoch schon auch, dass damit die langfristige 

bauliche Entwicklung der Uni nicht behindert wird. Und ebenso wichtig 

ist es, dass die rechtlichen Grundlagen gefunden werden können, sei 

dies über ein Baurecht oder über eine Abparzellierung der entsprechen-

den Parzellen, damit wir uns langfristig nicht neue Probleme schaffen.  

Aber die CVP wird das Postulat trotz dieser Bedenken unterstützen.  

 

Regierungsrat Martin Neukom: Das Postulat verlangt, im Gebiet der 

Universität Zürich Irchel studentischen Wohnraum zu schaffen. Ich 

denke, das ist ein nachvollziehbares Anliegen, schliesslich geht es hier 

auch um die Attraktivität des Kantons als Bildungsstandort und es geht 

auch um Chancengleichheit gerade auch für Auswärtige. Bei der Richt-

planteilrevision 2015 hat der Kantonsrat beim entsprechenden Richt-

planeintrag bereits festgelegt, dass dort studentisches Wohnen vorzuse-

hen ist. Und jetzt geht es mit diesem Postulat darum, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu klären. Nun, der Gestaltungsplan «Campus Ir-
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chel» lag bereits öffentlich auf. Es sind keine Einwendungen eingegan-

gen. Er wird, sofern es nicht zu Anfechtungen kommt, Ende 2019 in 

Kraft treten. Im Gestaltungsplan, der aufgelegen ist und der Ende 2019 

in Kraft treten wird, steht inhaltlich: «Funktional mit dem Campus ver-

knüpftes Wohnen ist zulässig.» Das steht also im Gestaltungsplan mitt-

lerweile auch schon drin. Es ist in einzelnen Baubereichen bereits be-

stimmt, dass diese für das Wohnen reserviert sind, maximal 21'000 

Quadratmeter sind hier vorgesehen. Sie sehen also, die planungsrecht-

lichen Grundlagen sind bereits gesetzt. 

Wenn Sie dieses Postulat nun an uns überweisen, dann werden wir ge-

nauer ausführen, wie das nun konkreter umgesetzt werden kann und 

welche Möglichkeiten bestehen, damit diese planungsrechtliche Grund-

lage auch genutzt wird. Barbara Grüter, ich kann Sie beruhigen, dies 

wird möglich sein, ohne erheblichen Aufwand in der Verwaltung zu 

generieren. Besten Dank. 

 

Abstimmung 

Der Kantonsrat beschliesst mit 100 : 68 Stimmen (bei 0 Enthaltun-

gen), das Postulat KR-Nr. 222/2017 zu überweisen. Das Geschäft 

geht an den Regierungsrat zur Ausarbeitung eines Berichts innert 

zweier Jahre.  

 

Das Geschäft ist erledigt. 

 

 

5. Klare Rahmenbedingungen für Pilotprojekte von regionalen 

Stromnetzwerken mit Blockchain-Technologie 

Postulat Michael Zeugin (GLP, Winterthur), Barbara Schaffner (GLP, 

Otelfingen) und Jörg Mäder (GLP, Opfikon) vom 4. September 2017 

KR-Nr. 233/2017, Entgegennahme, Diskussion 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Der Regierungsrat ist bereit, das Postulat 

entgegenzunehmen. Orlando Wyss, Dübendorf, hat an der Sitzung vom 

30. Oktober 2017 Antrag auf Nichtüberweisung des Postulates gestellt. 

Der Rat hat über die Überweisung zu entscheiden.  

 

Barbara Schaffner (GLP, Otelfingen): Für einen liquiden Markt 

braucht es ein breites Angebot und eine genügende Nachfrage. Diese 
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Situation ist beim Strom nur im Grosshandel gegeben. Otto Normalver-

braucher – und dazu gehören auch viele KMU – können nicht am Markt 

teilnehmen und beziehen Strom zu einem fixen Preis. Die Liquidität des 

Strommarktes ist somit stark eingeschränkt. An den grossen Strombör-

sen wird Strom europaweit gehandelt. Daraus ergibt sich ein Handel, 

der nicht oder nur in sehr untergeordneter Weise die Distanz zwischen 

Anbieter und Käufer berücksichtigt. Die Ausbaukosten für das Strom-

netz werden einfach den Strombezügern in Rechnung gestellt und sind 

unabhängig von der Transportdistanz. Hier besteht also absolut kein 

Anreiz für eine ökologische und schlussendlich auch kosteneffiziente 

Lösung.  

Mit unserem Postulat fordern wir den Regierungsrat auf, zusammen mit 

den Energieversorgern ein Pilotprojekt mit der Blockchain-Technolo-

gie aufzugleisen und diesen klaren Rahmenbedingungen zu geben. Da-

mit möchten wir die Grundlage schaffen für einen Markt, der erstens 

durch eine grosse Anzahl von Produzenten und Konsumenten liquide 

wird. Zweitens entstehen dadurch Möglichkeiten einer differenzierten 

Preisgestaltung in Abhängigkeit von Tageszeit, Wetter und eben gerade 

der Distanz zwischen Ein- und Ausspeisepunkt. Gerade dieser letzte 

Punkt ist eine rein marktwirtschaftliche Forderung von lokal produzier-

tem Strom, der nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn 

macht, weil sie hilft, teure Netzausbauten zu vermeiden.  

Die Grünliberalen haben das Postulat im September 2017 eingereicht. 

Der Regierungsrat ist bereit, es entgegenzunehmen. Da aber Orlando 

Wyss Diskussion beantragt hat, ist es seither auf der Traktandenliste 

herumgedümpelt. An dieser Stelle möchte ich an die Diskussion zum 

Klimanotstand vor kurzem erinnern. Damals haben genau Sie von der 

SVP uns vorgeworfen, Symbolpolitik zu machen, die Sie nicht unter-

stützen können. Hier haben wir aber einen Vorstoss, der sowohl aus 

ökonomischer als auch aus ökologischen Gründen Sinn macht und der 

durch Ihre Politik unnötig verzögert wurde. Während dieser Verzöge-

rung ist viel geschehen. Im Kanton Sankt Gallen hat das EW (Elektri-

zitätswerk) Walenstadt das Thema aufgenommen und ein funktionie-

rendes System aufgebaut. Es gilt inzwischen als Vorzeigeprojekt in der 

ganzen Schweiz. Zürich hat es also verpasst, die Lokomotive in diesem 

wichtigen Zukunftsthema zu übernehmen. Bitte sorgen Sie mit der 

Überweisung dieses Postulates dafür, dass wir wenigstens noch auf den 

fahrenden Zug aufspringen können.  
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Orlando Wyss (SVP, Dübendorf): Bei der Blockchain-Technologie geht 

es um Verarbeitung von Daten in vernetzten Informatikblöcken mit sehr 

hohen Sicherheitsanforderungen. Diese Technologie ist dort wichtig, 

wo mit hoher Verschlüsselung Betrug verhindert werden soll. Die Ver-

knüpfung über viele Computer behindert Manipulationen. Durch Sig-

nierung der Daten soll jedes Hacking verhindert werden. Blockchain ist 

eine zukunftsträchtige Methode im Finanzbereich zur Effizienzsteige-

rung von Finanzabwicklungen, ist aber noch nicht völlig ausgereift. Be-

kannt geworden ist diese Technologie beim Handling von Kryptowäh-

rungen. Der Hype um die Kryptowährung Bitcoin ist in aller Munde. 

Weitere Anwendungsgebiete könnten auch Auditing von geheimen Un-

terlagen beim Militär oder Sicherheitsmanagement in anderen Gebieten 

sein. Da die Informatik dieses Ansatzes komplex ist, wird diese Me-

thode bisher nur bei Hochsicherheitsthemen angewendet. Da der Auf-

wand für diese Technologie sehr gross ist, kommt eine Anwendung für 

die dezentrale Stromversorgung nicht infrage, da hier keine hohen Si-

cherheitsanforderungen bestehen. Das stark in Entwicklung begriffene 

dezentrale Stromverteilungssystem ist durch äusserst dynamische Ver-

änderungen gekennzeichnet; keine gute Voraussetzung für die Ent-

wicklung eines solchen Systems. Stromverteilungssysteme sind zu ein-

fach für diesen auf Hochsicherheit ausgerichteten Ansatz. Dazu kommt 

noch, dass durch die Anwendung der Smart Meters der gläserne Bürger 

noch durchsichtiger wird, ohne dass er davon etwas merkt.  

Diese Technologie ist sowieso etwas für die Hochschule und nicht für 

die kantonale Verwaltung, weil der Kanton nicht fit ist für eine solche 

Computerrevolution. Sollte die kantonale Verwaltung dieses Postulat 

umsetzen müssen, würde es viel zu teuer und mit viel zu hohen Risiken 

verbunden sein. Den Strom beim Zähler abzulesen, genügt vollkom-

men, und diese Transparenz schafft Vertrauen. Wenn in die Richtung 

Blockchain im Zusammenhang mit Stromversorgung etwas gemacht 

werden soll, dann gehört dies an die Hochschule.  

Am Schluss noch ein Hinweis an die Postulanten: Energie kann nicht 

erzeugt werden, wie es im Postulat so beschrieben wurde. Strom kann 

erzeugt werden, Energie kann nur umgewandelt werden.  

Die SVP wird aus den genannten Gründen das Postulat nicht unterstüt-

zen. Danke.  

 

Felix Hoesch (SP, Zürich): Wir unterstützen dieses Postulat, auch wenn 

wir nicht absolut begeistert sind. Aber der Kanton Zürich hat die Auf-

gabe, hier als Vorreiter dabei zu sein, auch wenn Barbara Schaffner zu 
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Recht gesagt hat, dass wir nach Walenstadt keine echten Vorreiter mehr 

sein können. Aber wir sollten es versuchen, wir sollten hier mitmachen. 

Der Kanton ist auch die richtige Ebene. Wir haben die Hochschulen als 

Partner, wir können hier etwas machen. Wir müssen diese Förderung 

von neuen Technologien ausprobieren. Ich hoffe sehr, dass auf diesem 

Weg auch mehr Investitionen in Solarpanels passieren können, denn 

hier liegt die Schweiz – und der Kanton Zürich im Speziellen – wirklich 

zurück. Da müssen wir noch ganz viel machen, das ist ein konkreter 

Punkt, den wir im Rahmen des Klimanotstands wirklich angehen müs-

sen.  

Wir in der SP haben auch schon mehrfach die Einspeisung von Strom 

in allen möglichen Formen beobachtet und gesehen, dass die Netznut-

zungsentgelte auf nationaler Ebene sehr schwierig gestaltet sind. Ich 

hoffe sehr, dass wir aufgrund dieses Postulates auch hier einen Schritt 

weiterkommen, auch wenn der Kanton Zürich allein wohl nicht sehr 

viel machen kann.  

Die Blockchain ist aber auch bekannt dafür, dass sie unter Umständen 

sehr viel Strom selber für die Verwaltung der Daten benützt, und ich 

hoffe doch sehr, dass dieses Postulat zeigt, dass mehr Strom produziert, 

erzeugt werden kann, als am Schluss durch die Blockchain dann wieder 

aufgefressen wird. Die SP unterstützt, wie gesagt, das Postulat. Herzli-

chen Dank. 

 

Christian Schucan (FDP, Uetikon a. S.): Blockchain-Technologien er-

möglichen die effiziente Abwicklung von Transaktionen. Im Bereich 

der Abrechnung in der Energieversorgung haben sie das Potenzial, Hür-

den abzubauen, indem komplexe Abrechnungsmechanismen verein-

facht werden können. Dies könnte insbesondere für ZEV (Zusammen-

schluss zum Eigenverbrauch), Eigenverbrauchsgemeinschaften, zur 

Anwendung kommen, welche bei der Umsetzung der Energiestrategie 

2050 eine wichtige Rolle spielen. Auch der Zeitpunkt für solche Pilot-

projekte scheint sinnvoll, weil sich die Energieversorger aktuell mit der 

Einführung von Smart-Meter-Lösungen auseinandersetzen und dies 

kombiniert werden kann.  

Ich muss Orlando Wyss hier widersprechen, was Sicherheitsanforde-

rungen im Energiebereich betrifft: Die Energieversorgung ist eine kri-

tische Infrastruktur für Bevölkerung und Wirtschaft im Kanton Zürich. 

Auch die transaktionsbezogenen Daten sind entsprechend zu schützen. 

Bei der Umsetzung der Pilotprojekte ist aus Sicht der FDP unbedingt 

zu evaluieren, welche Auswirkungen solche Entwicklungen in Bezug 
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auf die Funktion der durch die Energieversorgung bereitgestellten 

Netze haben. Wenn das Stromnetz nicht mehr der Hauptversorgung, 

sondern nur noch der Absicherung dient, dann müssen die Tarifsysteme 

entsprechend angepasst werden können, damit nicht Kosten auf einige 

wenige verlagert werden und andere davon profitieren, was einer 

Quersubventionierung gleichkäme.  

Die FDP ist für den innovativen Einsatz von Technologien und wird 

das Postulat überweisen.  

 

Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach): Der Hype um die Blockchain-

Technologie hat sich in den anderthalb Jahren seit der Einreichung die-

ses Postulates wieder etwas gelegt. Spätestens seit bekannt wurde, dass 

Bitcoin-Transaktionen und insbesondere Bitcoin-Mining sehr energie-

intensiv sind, ist etwas Nüchternheit in die Technologie der dezentralen 

digitalen Vertragsprotokolle eingetreten. Den immer wieder genannten 

Vorteilen von Blockchain-Netzwerken – das sind vor allem Datensi-

cherheit, die tiefen Transaktionskosten und erhöhte Transparenz zwi-

schen den Teilnehmenden –, diesen Vorteilen stehen auch grundle-

gende Nachteile gegenüber. Dezentrale Netzwerke, die auf Blockchain-

Technologie basieren, dienen heute vor allem zum Abwickeln von Ver-

trägen, meist im Bereich der Finanzdienstleistungen. Wo aber eine zent-

rale Vermittlungsinstanz, wo ein Intermediär fehlt, entsteht für den 

Staat die Frage, auf welche Weise er seine grundlegende Aufgabe, näm-

lich Rechts- und Vertragssicherheit zu gewährleisten, noch wahrneh-

men kann. Auf Bundesebene wurden solche Fragen jüngst im Herbst 

2018 erstmals überhaupt erörtert, im Bericht «Rechtliche Grundlage für 

Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der Schweiz». Der 

Bericht macht klar: Wir stehen, was die Rechtsfragen im Zusammen-

hang mit der Blockchain-Technologie betrifft, erst am Anfang. Der Pro-

zess ist bei weitem noch nicht abgeschlossen.  

Des Weiteren ist mit der Einrichtung von Blockchain-Netzwerken ein 

Verlust von Arbeitsplätzen zu erwarten, eben weil die zentralen Ver-

mittlungsinstanzen fehlen und es sie nicht mehr braucht. Und wie schon 

erwähnt, kommt als dritter Nachteil die energetische Ineffizienz dieser 

Netzwerke hinzu. Da eine Transaktion bei sämtlichen – und das können 

Tausende oder Zehn- oder sogar Hunderttausende Netzwerke sein, da 

eine Transaktion bei allen auf der Blockchain verzeichnet werden muss, 

ist der energetische Aufwand für jede Transaktion um ein Zig-Faches 

höher als etwa bei einer Transaktion mit einer gewöhnlichen Kredit-

karte.  
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Das vorliegende Postulat liebäugelt mit vielen Anwendungsmöglich-

keiten der Blockchain-Technologie im Bereich des dezentralen Ener-

giemarktes. Das ist heute noch Zukunftsmusik. Man kann aber davon 

ausgehen, dass die Blockchain-Technologie bei kleineren Netzwerken 

zurzeit durchaus eingesetzt werden kann – pilotmässig. Allerdings 

muss man sich fragen, wozu man sie dann braucht. Es ist somit nur ein 

Testbetrieb, weil gerade da die konventionelle Rechnungsstellung und 

-abwicklung bei kleinen Netzwerken im Grunde genommen überhaupt 

kein Problem ist.  

Trotzdem unterstützen wir Grüne dieses Postulat. Denn es ist richtig 

und es ist uns vor allem auch wichtig, dass man sich bei neuer Techno-

logie von Anfang an auch von staatlicher Seite damit befasst, welchen 

Nutzen man fördern will und unter welchen Gesichtspunkten es eben 

auch regulatorische Massnahmen für den Einsatz braucht. Sollte es 

dann tatsächlich zu Pilotprojekten mit Blockchain im Bereich der Ener-

gieversorgung kommen, sind wir von den Grünen – ich nehme an, Sie 

alle auch – besonders daran interessiert zu erfahren, was sich mit dieser 

Technik im Energieversorgungsbereich bewähren könnte und wo sich 

Probleme ergeben und wo es eventuell auch zusätzliche regulatorische 

Massnahmen braucht. Ich danke Ihnen.  

 

Ruth Ackermann (CVP, Zürich): Die Blockchain-Technologie wurde 

entwickelt, um ein paar reale Probleme der Finanzmärkte zu lösen. Die 

Diskussion um diese Technologie ist voll entbrannt. Engagierte Befür-

worter streiten sich mit vehementen Gegnern; dies, weil nebst vielen 

seriösen Anwendungen auch unseriöse und kriminelle vorkommen. 

Umso mehr ist es nötig, dass der Staat Rahmenbedingungen schafft, die 

den Missbrauch eingrenzen.  

Wir sind offen für neue Ansätze und auch bereit, den nötigen regulato-

rischen Rahmen zu schaffen. Es ist wichtig, sich mit diesen Entwick-

lungen vertraut zu machen, denn wir erachten es als wahrscheinlich, 

dass spätestens bei der Öffnung des Strommarktes in der Schweiz An-

bieter auftauchen, welche diese neue Technologie verwenden, und dass 

die Blockchain-Technologie in verschiedensten Bereichen Anwendung 

finden wird. Wir unterstützen dieses Postulat.  

 

Daniel Sommer (EVP, Affoltern a. A.): Zweifellos ist Blockchain eine 

junge, sich rapide weiterentwickelnde Technologie, die vielfältige Ein-

satzmöglichkeiten verspricht. Aber ist sie auch in der Energieversor-

gung ein Schlüssel zur Zukunft? Das World Economic Forum von 2016 
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veröffentlichte eine Studie zu Blockchain und formulierte darin, dass 

bis im Jahr 2027 mehr als 10 Prozent des weltweiten Bruttoinlandspro-

dukts mit der  Blockchain-Technologie abgewickelt werden. Im Weite-

ren wird sogar prognostiziert, dass die Blockchain-Technologie schon 

in den nächsten fünf Jahren Einsparpotenziale in Milliardenhöhe er-

möglicht. 

Die Nutzung von Blockchain-Technologien könnte im Energiesektor 

unter anderem das Einbinden von zahlreichen dezentralen Erzeugungs-

anlagen vereinfachen und die Nutzung erneuerbarer Energien begüns-

tigen. Gerade für Eigenverbrauchsgemeinschaften bieten sich hier inte-

ressante Möglichkeiten. Dass dies mit grösstmöglicher Sicherheit erfol-

gen muss, ergibt sich nur schon aus der Tatsache, dass die sichere Ener-

gieversorgung für unsere Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist; ein 

Argument, das übrigens von der SVP immer wieder gerne betont wird.  

Was Blockchain wirklich bringt, lässt sich mit der Erfahrung aus Pilot-

projekten mit Sicherheit besser beurteilen. Die EVP hält es bei diesem 

Postulat mit dem Apostel Paulus, der gesagt hat: «Prüfe alles, das Gute 

behalte.» Darum begrüssen wir auch die Förderung von zukunftsgerich-

teten Technologien und werden dieses Postulat unterstützen. 

 

Manuel Sahli (AL, Winterthur): «Blockchain» hört sich gut an, es ist in 

aller Munde, und gerade bei Leuten in der Start-up-Szene herrscht eine 

richtige Euphorie in dieser Richtung. Doch bereits heute wissen wir, 

dass auch bei dieser Technologie gewisse Grenzen bestehen. Gerade im 

bekanntesten Einsatzgebiet, den Kryptowährungen, ist heute bereits 

klar, dass sie gerade in diesem Einsatzgebiet denkbar ungeeignet ist; 

vielleicht noch nicht einmal von der Funktionalität her, sondern 

schlichtweg wegen des Strombedarfs. Dieser sprengt nämlich jegliche 

Grenzen, die Technologie ist daher in diesem Bereich nicht zukunftsfä-

hig. Aber es gibt ja durchaus auch andere Sachen, die hier im Rat be-

kannt sind, zum Beispiel der Einsatz beim Grundbuch, wo diskutiert 

wurde, ob dort Blockchain-Technologie eingesetzt werden könnte – 

dies kann man prüfen, – oder heute das Thema Blockchain im Fall von 

dezentraler Energieversorgung. Diesen Ansatz erachten wir als durch-

aus prüfenswert. Er sollte jedoch mit einer wissenschaftlichen Ausle-

gung aller Vor- und Nachteile betrachtet werden, und das Ganze soll 

nicht einfach einmal drauf los eingesetzt werden; das ist der falsche An-

satz.  

Mit der notwendigen und, wie bereits gesagt, auch zunehmenden De-

zentralisierung der Stromproduktion und den erhöhten Anforderungen 
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bei der Stromeffizienz könnte die Technologie uns durchaus helfen. 

Von Sparschätzungen von Millionen von Schweizer Franken würde ich 

jedoch absehen. Damit überschätzt man, wie so oft, solche neuen Tech-

nologien von Anfang an.  

Auch wenn wir hier bezweifeln, dass ein Postulat oder ein politischer 

Aktionismus in dieser Form wirklich der Sache dienlich ist, werden wir 

das Postulat überweisen. Bei der Beantwortung des Postulates wün-

schen wir jedoch nicht nur Antworten zur Förderung, sondern insbe-

sondere auch zur gesetzlichen und regulatorischen Herausforderung bei 

der Blockchain-Technologie. Nur zu oft wird beim Einsatz von neuen 

Technologien im Nachhinein festgestellt, dass unsere Gesetze eigent-

lich hinterherhinken und wir danach, wie zum Beispiel beim Taxige-

setz, Korrekturen vornehmen müssen. Es wäre wünschenswert, wenn 

dies zumindest in diesem Fall frühzeitig erkannt würde.  

 

Lorenz Habicher (SVP, Zürich): Die Datenblockketten-Technologie ist 

in aller Munde, insbesondere von Banken und Börsenbetreibenden wird 

sie als mögliche Spielwechsler- oder Spielregelwechsler-Technologie 

bezeichnet, man könnte auch sagen: Game-Changer. Sie wird die Fi-

nanzwelt in den kommenden Jahren gewaltig umwälzen. Sie, die Block-

chain-Technologie – das meinte einmal Rino Borini, Studiengangleiter 

der CAS (Certificate of Advanced Studies) «Digital Finance» an der 

HWZ (Hochschule für Wirtschaft Zürich).  

Klimanotstand, Sie haben ihn ausgerufen, erinnern Sie sich noch? Kli-

manotstand, hat es hier drin geheissen. ICT (Information and Commu-

nication Technology) macht mit gut 900 Terawattstunden rund 4 Pro-

zent des weltweiten Stromverbrauchs aus. Rechnet man noch den 

Strombedarf für die Herstellung der Hardware mit hinzu – das sind un-

gefähr 330 Terawattstunden –, erhöht sich dies auf global gut 5 Prozent. 

Berechnet man den CO2-Abdruck für ICT, dann ergibt sich weltweit 

eine höhere CO2-Belastung als durch den Flugverkehr. Unsere Erwar-

tung, dass alles im Netz und dann augenblicklich mit einem Klick und 

schnell oder mit einem Wisch auf unseren mobilen Geräten ist, ist also 

für einen weiter zunehmenden Stromverbrauch und eine weitere zuneh-

mende CO2-Belastung verantwortlich. Die rapide steigende Energieef-

fizienz der zugrunde liegenden Technologie-Komponenten kann unse-

ren noch viel schneller wachsenden Datenhunger nicht kompensieren.  

Ich komme zur Kritik, seit Jahren wird öffentlich auch von Experten 

Kritik laut: Die Nutzbarkeit von Blockchain, von den Datenblockket-

ten, wird infrage gestellt. Kritisiert werden am häufigsten die geringe 
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Effizienz der langen Datenblockketten und der hohe Energieverbrauch 

bei den für das Erzeugen eines neuen gültigen Blocks häufig eingesetz-

ten Verfahren, das Proof of Work. Zu hohe Erwartungen und Hoffnun-

gen an diese vermeintlich innovative, hochapplikable Technologie wer-

den als leichtgläubig gewertet, liebe SP. Neben technischer Kritik von 

Entwicklerseite warnen auch Fachleute aus der Wirtschaft und Finanz-

welt vor der Euphorie für eine Lösung, die gar kein Problem hat; also 

das Problem fehlt. Mit einem Pilotprojekt wollen Sie nun eine Grund-

lage für die private Finanzierung und zudem die regulatorischen, die 

staatlichen Massnahmen, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. 

Überlegen Sie sich einmal, was Sie in Zeiten des Klimanotstands damit 

anstossen.  

Wollen Sie im Klimanotstand glaubwürdig sein, dann dürfen Sie kein 

energieintensives Pilotprojekt anstossen. Lehnen Sie also das Postulat 

ab. 

 

Jörg Mäder (GLP, Opfikon): Es jetzt schon mehrfach die Kritik an der 

Blockchain bezüglich Energieverbrauch erwähnt worden. Aufgepasst: 

Die bekannteste Anwendung der Blockchain sind die Bitcoins, und die 

funktionieren ja auf der Annahme, dass man niemandem trauen kann 

und setzen deshalb als vertrauensbildenden Mechanismus das soge-

nannte Proof of Work. Das ist der Teil, der so viel Energie braucht. 

Blockchain selber fordert diese Art der Vertrauensbildung nicht zwin-

gend, es gibt auch andere «Proofs of»: Proof of Concern, Proof of Trust, 

und diese sind entsprechend viel, viel weniger energiehungrig. Sie dür-

fen also nicht die eine Anwendung mit dieser speziellen Anwendung 

als Begründung benützen, um die ganze Technologie der Blockchain zu 

diskreditieren. Aber genau das wurde jetzt soeben gemacht. Darf ich 

Sie bitten, ein bisschen präziser zu argumentieren? Danke.  

 

Barbara Schaffner (GLP, Otelfingen) spricht zum zweiten Mal: Ich 

möchte auch noch replizieren auf einige Voten, Jörg Mäder hat mir da 

schon etwas vorweggenommen. Es ist ja wohl so, auch wenn wir die 

Energieversorgung im Kanton Zürich anschauen: Ihr ist wohl zuzu-

trauen, dass sie mit der Blockchain-Technologie klarkommt, wenn das 

EW Walenstadt schon ein erfolgreiches Pilotprojekt lanciert hat. Ich 

denke also nicht, dass es für sie zu kompliziert ist, Orlando Wyss. 

Dann ist die Blockchain-Technologie nicht a priori energieintensiv. Es 

trifft zwar auf das Mining bei Kryptowährungen zu, aber bei der Um-

setzung im Energiesektor geht es nicht um energieintensives Mining, 
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sondern um das unverfälschte Festhalten eines Vertrags und der Ab-

rechnungen dazu. Diese Kritik beruht also auf falschen Annahmen. 

Und vollständig haltlos ist zudem die Befürchtung von Arbeitsplatzver-

lusten in der administrativen Abrechnung. Der Handel mit kleinen und 

kleinsten Strommengen findet einfach nicht statt, wenn keine effiziente 

Abrechnung möglich ist. Wir ermöglichen hier also einen Handel, der 

ohne Automatisierung nicht möglich wäre.  

 

Hans-Peter Amrein (SVP, Küsnacht): Liebe Kolleginnen und Kollegen 

von der links-grünen Ratsseite, ich gehe mit Ihnen einig, diese Techno-

logie kommt wahrscheinlich, egal, wie viel Energie es braucht. Deshalb 

muss ich Ihnen sagen, bin ich sehr glücklich, dass wir noch Kernenergie 

haben (Heiterkeit) – ja, ja, lachen Sie jetzt, lachen Sie jetzt –, bin ich 

sehr glücklich. Und ich freue mich schon, wenn die nächste Generation 

von Reaktoren dann in einem anderen Land als der Schweiz entwickelt 

worden sind, wenn Ihre Ratsseite wieder hier steht und dafür eine Lanze 

bricht.  

 

Regierungsrat Martin Neukom: Wenn man den Technikfans zuhört, die 

über Blockchain sprechen, hat man teilweise das Gefühl, dass das die 

komplette Zukunft verändern wird, es ist ein regelrechter Hype. Ich 

denke, hier muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, was die Er-

wartungen angeht. In diesem Bereich, den wir jetzt diskutieren, nämlich 

den Bereich von Herkunftszertifikaten beim Strom, hat Blockchain, 

denke ich, einen erheblichen Vorteil oder kann erhebliche Vorteile ha-

ben. Aktuell ist es so: Wenn Sie bei Ihrem EVU (Energieversorgungs-

unternehmen), zum Beispiel beim Stadtwerk Winterthur, wo ich bin, 

eine bestimmte Stromart bestellen, dann werden im Hintergrund diese 

sogenannten HKN (Herkunftsnachweis), Herkunftszertifikate, gehan-

delt. Und jetzt muss man ja sicher sein, dass dieser Strom, den man da 

kauft, nur einmal verkauft wird. Denn es könnte ja sein, dass einer ein 

Solarkraftwerk betreibt und diese Zertifikate einfach mehrfach ver-

kauft. Deshalb braucht es Kontrollen, und diese sind relativ aufwendig, 

wie man sich vorstellen kann.  

Orlando Wyss, Sie haben gesagt, dass Blockchain-Technologie zu ei-

nem erheblichen Aufwand führen könnte. Wenn das so wäre, dann ha-

ben wir das Ziel definitiv nicht erreicht. Denn Blockchain ist gerade 

darum vielversprechend, weil es verspricht, mit sehr wenig Aufwand 

genau diese Sicherheit herzustellen, dass also jeder kleine Stromerzeu-
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ger dann diese digitalen Zertifikate ausstellen kann. Und es braucht kei-

nen enormen Aufwand, um zu überprüfen, ob das auch wirklich stimmt. 

Das ist das Vielversprechende an dieser Technologie. Der Endkunde 

merkt schlussendlich gar nicht, dass im Hintergrund eine Blockchain 

aktiv ist. Denn er merkt nur, dass er in dem Sinn flexibel Strom einkau-

fen kann.  

Jetzt wurde von verschiedener Seite erwähnt, dass Bitcoin einen extrem 

hohen Stromverbrauch hat. Das stimmt. Bitcoin basiert auf der Block-

chain-Technologie und Bitcoin hat mittlerweile einen Stromverbrauch, 

der so hoch ist wie der Energieverbrauch von ganz Dänemark. Das ist 

tatsächlich so, das stimmt, das ist enorm. Jetzt hat Jörg Mäder aber rich-

tigerweise festgestellt: Bitcoin basiert auf Blockchain, aber Blockchain 

bedingt nicht unbedingt einen sehr hohen Energieverbrauch. Wenn man 

das vereinfacht, kann man sagen: Bei dieser Technologie ist es für jeden 

möglich, selber eigene Blöcke hinzuzufügen, und es braucht irgendeine 

Autorität, die diese Blöcke ordnet. Und die Reihenfolge dieser Blöcke 

ist sehr wesentlich, damit man zum Beispiel seinen Strom nicht zwei-

mal verkaufen kann, indem man sehr schnell zwei Blöcke aneinander 

schaltet. Deshalb braucht es eine Autorität. Und wenn es keine Autorität 

gibt, dann macht man ein sogenanntes rechenaufwendiges Rätsel. Da 

wird einfach gerechnet, und der Erste, der das Rätsel löst, legt die Rei-

henfolge fest. Dieses rechenaufwendige Rätsel erzeugt den hohen Ener-

giebedarf. Das heisst, es ist nur nötig, wenn es keine Autorität gibt. In 

diesem Fall, von dem wir jetzt sprechen, bei diesen Stromherkunfts-

nachweisen könnte die Autorität eine staatliche Stelle sein, die einfach 

die Reihenfolge dieser Blöcke festlegt. Dann wäre das ohne hohen er-

heblichen energetischen Mehraufwand umzusetzen, dann benötigt das 

gleich viel Energie, wie sonst jede Software-Applikation auch braucht. 

Der grosse Vorteil dieser Blockchain-Technologie in diesem Zusam-

menhang wäre, dass man mit relativ wenig Aufwand zum Beispiel 

Strom von seinem Nachbar kaufen kann, wenn der Nachbar eine Foto-

voltaik-Anlage auf dem Dach hat und gerne mit wenig Aufwand dem 

Nachbarn den Strom verkaufen möchte. Die Hoffnung besteht also da-

rin, dass man die dezentrale Produktion vereinfachen kann. Das wäre 

dann eher ein Schritt in Richtung Energiewende – und nicht ein Schritt 

weg von der Energiewende. Es gibt auch bereits einige Pilotprojekte, 

die das probieren. 

Der Regierungsrat ist bereit, in diesem Rahmen eine Auslegeordnung 

zu erstellen und dieses Postulat entgegenzunehmen, um zu zeigen, wel-

che Möglichkeiten wir haben, um dies zu fördern. Besten Dank.  
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Abstimmung 

Der Kantonsrat beschliesst mit 125 : 42 Stimmen (bei 2 Enthaltun-

gen), das Postulat KR-Nr. 233/2017 zu überweisen. Das Geschäft 

geht an den Regierungsrat zur Ausarbeitung eines Berichts innert 

zweier Jahre.  

 

Das Geschäft ist erledigt.  

 

 

6. Verschiedenes 

 

Persönliche Erklärung zum «Marsch fürs Läbe» von Hans Egli, 

Steinmaur 

 

Hans Egli (EDU, Steinmaur): Der Zürcher Statthalter (Mathis 

Kläntschi) hat die Beschwerde des Vereins «Marsch fürs Läbe» gutge-

heissen und erlaubt den geplanten Lebensrechtsmarsch vom 14. Sep-

tember 2019, das ist gut so. Das Organisationskomitee und ich als einer 

der Referenten zeigen sich erfreut über den Entscheid zugunsten des 

Gleichbehandlungsprinzips sowie der Meinungsäusserungs- und Ver-

sammlungsfreiheit. Der linke Zürcher Stadtrat hatte beim zehnten 

«Marsch fürs Läbe» grössere Sachbeschädigungen und Verletzungen 

durch linksradikale Gewalttäter befürchtet. Darum erlaubte die Polizei-

vorsteherin (Stadträtin Karin Rykart) lediglich eine stehende Kundge-

bung auf dem Turbinenplatz. Der beantragte Demonstrationszug durch 

die Stadtkreise 4 und 5 hingegen wurde nicht bewilligt.  

Nun hat der Statthalter die Beschwerde gutgeheissen und den Marsch 

der Lebensschutzorganisationen bewilligt. Im Wesentlichen argumen-

tierte der Statthalter – Zitat –, dass gestützt auf die Meinungs- und Ver-

sammlungsfreiheit grundsätzlich ein bedingter Anspruch für Kundge-

bungen mit Appellwirkungen auf öffentlichem Grund bestehe. Die Be-

hörden seien verpflichtet, durch ausreichenden Polizeischutz dafür zu 

sorgen, dass öffentliche Kundgebungen tatsächlich stattfinden können 

und nicht durch gegnerische Kreise gestört oder sogar verhindert wer-

den. 

Ich danke dem Statthalter für seinen sachlichen und konsequenten Ent-

scheid zugunsten der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit. 

Danke.  
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Aktion des Jugendparlaments zum Thema «Stopp Foodwaste» 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Unter dem Motto «Stopp Foodwaste» hat 

das Jugendparlament (JuPa) des Kantons Zürich gestern Sonntag Kan-

tonsrätinnen und Kantonsräte zu einem Mittagessen eingeladen. Die 

Zubereitung des Essens erfolgte durch Mitglieder des JuPa, und zwar 

auf der Basis von Lebensmitteln, die aus Überschüssen stammten und 

sonst hätten entsorgt werden müssen. Mit dieser Aktion wollte das Ju-

gendparlament auf die Thematik und zwei Postulate zum Thema «Stopp 

Foodwaste» aufmerksam machen.  

Für diese Einladung möchte ich ganz herzlich danken und wünsche dem 

Jugendparlament weiterhin viele spannende Diskussionen.  

 

19. Parlamentier-Golf-Trophy 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Am vergangenen Donnerstag hat die 19. 

Parlamentarier-Golf-Trophy auf dem Golfpark Zürichsee in Wohlen 

stattgefunden. Das Zürcher Team mit unserer Kollegin Christina Zur-

fluh, unseren Kollegen Christian Schucan und Alex Gantner und den 

Altkantonsräten Stefan Hunger und Peter Weber belegte hinter Appen-

zell-Ausserrhoden wie im Vorjahr den zweiten Platz. Herzliche Gratu-

lation. (Applaus.) 

 

Rücktrittserklärungen 

 

Rücktritt als Ersatzmitglied des Obergerichts von Ruth Bantli Keller, 

Ebmatingen 

 

Ratssekretärin Sylvie Matter verliest das Rücktrittsschreiben: «Nach-

dem mich der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 24. Juni 2019 zur or-

dentlichen Oberrichterin gewählt hat, trete ich von meinem Amt als Er-

satzoberrichterin zurück. Ich ersuche Sie freundlich, meinem Rücktritt 

zuzustimmen.  

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse, Ruth 

Bantli Keller.» 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Ersatzoberrichterin Ruth Bantli Keller er-

sucht um vorzeitigen Rücktritt. Gestützt auf Paragraf 35 und folgende 
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des Gesetzes über die politischen Rechte, hat der Kantonsrat über dieses 

Rücktrittsgesuch zu entscheiden.  

Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Rücktritt einverstanden sind. Das 

ist der Fall. Der Rücktritt per sofort ist genehmigt.  

 

Rücktritt als Ersatzmitglied des Obergerichts von André Dominique 

Wenker, Zürich 

 

Ratssekretärin Sylvie Matter verliest das Rücktrittsschreiben: «Am 24. 

Juni 2019 wurde ich vom Kantonsrat als Oberrichter gewählt. Infolge 

des auf den 1. Juli 2019 vorgesehenen Amtsantritts am Obergericht er-

kläre ich hiermit meinen Rücktritt als Ersatzoberrichter per 30. Juni 

2019 und bitte Sie um entsprechende Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüssen, André Dominique Wenker.» 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Ersatzoberrichter André Wenker ersucht 

um vorzeitigen Rücktritt. Gestützt auf Paragraf 35 und folgende des 

Gesetzes über die politischen Rechte, hat der Kantonsrat über dieses 

Rücktrittsgesuch zu entscheiden.  

Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Rücktritt einverstanden sind. Das 

ist der Fall. Der Rücktritt per 30. Juni 2019 ist genehmigt.  

 

Rücktritt als Ersatzmitglied des Obergerichts von Judith Haus Stebler, 

Zürich 

 

Ratssekretärin Sylvie Matter verliest das Rücktrittsschreiben: «Zufolge 

meiner Wahl als ordentliche Oberrichterin im Teilamt gebe ich hiermit 

meinen Rücktritt als Ersatzoberrichterin per Ende Juni 2019 bekannt.  

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen, Judith 

Haus Stebler.» 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Ersatzoberrichterin Judith Haus Stebler er-

sucht um vorzeitigen Rücktritt. Gestützt auf Paragraf 35 und folgende 

des Gesetzes über die politischen Rechte, hat der Kantonsrat über dieses 

Rücktrittsgesuch zu entscheiden.  

Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Rücktritt einverstanden sind. Das 

ist der Fall. Der Rücktritt per 30. Juni 2019 ist genehmigt.  
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Rücktritt als Ersatzrichtmitglied des Sozialversicherungsgerichts von 

Pascale Fehr Gianola, Dinhard 

 

Ratssekretärin Sylvie Matter verliest das Rücktrittsschreiben: «Nach 

meiner Wahl vom 24. Juni 2019 zur ordentlichen Richterin des Sozial-

versicherungsgerichts des Kantons Zürich mit einem Pensum von 100 

Prozent erkläre ich hiermit den Rücktritt von meinem im Umfang von 

50 Prozent bekleideten Amt als Ersatzrichterin per 30. Juni 2019. Ich 

werde mich in meinem verantwortungsvollen Amt weiterhin nach Kräf-

ten für die Belange des Gerichts einsetzen und bedanke mich für das 

mir entgegengebrachte Vertrauen.  

Freundliche Grüsse, Pascale Fehr.» 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Ersatzrichterin des Sozialversicherungsge-

richts Pascale Fehr Gianola ersucht um vorzeitigen Rücktritt. Gestützt 

auf Paragraf 35 und folgende des Gesetzes über die politischen Rechte, 

hat der Kantonsrat über dieses Rücktrittsgesuch zu entscheiden.  

Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Rücktritt einverstanden sind. Das 

ist der Fall. Der Rücktritt per 30. Juni 2019 ist genehmigt.  

 

Rücktritt als Ersatzmitglied des Sozialversicherungsgerichts von Irene 

Romero-Käser, Thalwil 

 

Ratssekretärin Sylvie Matter verliest das Rücktrittsschreiben: «Seit 1. 

Juli 1998 bin ich als Ersatzmitglied am Sozialversicherungsgericht tä-

tig. Die erstmalige Wahl erfolgte am 25. Mai 1998 auf Vorschlag der 

FDP durch den Kantonsrat.  

Nach meiner Wahl vom 24. Juni 2019 zum teilamtlichen ordentlichen 

Mitglied des Sozialversicherungsgerichts mit einem Pensum von 50 

Prozent erkläre ich hiermit den Rücktritt als Ersatzmitglied per 30. Juni 

2019. Ich freue mich sehr auf das verantwortungsvolle Amt, in wel-

chem ich mich weiterhin nach besten Kräften für die Belange des Ge-

richts einsetzen werde, und bedanke mich herzlich für das in mich ge-

setzte Vertrauen.  

Mit freundlichen Grüssen, Irene Romero-Käser.» 

 

Ratspräsident Dieter Kläy: Ersatzrichterin des Sozialversicherungsge-

richts Irene Romero-Käser ersucht um vorzeitigen Rücktritt. Gestützt 
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auf Paragraf 35 und folgende des Gesetzes über die politischen Rechte, 

hat der Kantonsrat über dieses Rücktrittsgesuch zu entscheiden.  

Ich gehe davon aus, dass Sie mit dem Rücktritt einverstanden sind. Das 

ist der Fall. Der Rücktritt per 30. Juni 2019 ist genehmigt.  

 

Neu eingereichte parlamentarische Vorstösse 

– Neue partizipative Formen der Demokratie dank Digitalisierung 

Postulat Judith Bellaiche (GLP, Kilchberg) 

– Beteiligungen des Kantons und der öffentlich-rechtlichen An-

stalten an einfachen Gesellschaften, Stiftungen, etc.  

Anfrage Daniel Hodel (GLP, Zürich) 

– Amtszeitsaldi beim kantonalen Personal 

Anfrage Sibylle Marti (SP, Zürich) 

– Leichte Sprache auch auf der kantonalen Verwaltung 

Anfrage Barbara Günthard Fitze (EVP, Winterthur) 

– Rituelle Gewalt 

Anfrage Maria Rita Marty (SVP, Volketswil):  

– Umstellung der Buslinien des ZVV auf CO2-arme Antriebstech-

nik 

Anfrage Farid Zeroual (CVP, Adliswil) 

 

 

Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr 

 

 

Zürich, den 1. Juli 2019 Die Protokollführerin: 

 Heidi Baumann 

 

 

Von der Protokollprüfungskommission der Geschäftsleitung genehmigt am 19. Au-

gust 2019. 
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